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h) Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung 
 
Satzungsändernde Beschlüsse einer Aktiengesellschaft bedürfen grundsätzlich einer Mehr-
heit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals (§ 
179 Abs. 2 AktG). Die Satzung kann eine abweichende Mehrheit vorsehen, für eine Ände-
rung des Unternehmensgegenstandes jedoch nur eine größere Kapitalmehrheit (§ 179 Abs. 
2 Satz 2 AktG). 
 
Die SE-VO und das SEAG sehen für satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung 
Mehrheiten und Erfordernisse vor, die vom AktG abweichen. Gemäß Art. 59 Abs. 1 SE-VO 
bedarf die Änderung der Satzung eines Beschlusses der Hauptversammlung, der mit der 
Mehrheit von nicht weniger als zwei Drittel der abgegebenen Stimmengefasst worden ist . 
Gemäß Art. 59 Abs. 2 SE-VO i.V.m. § 51 Satz 1 SEAG kann die Satzung der SE allerdings 
bestimmen, dass für einen Beschluss der Hauptversammlung über die Änderung der Sat-
zung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreicht, sofern mindestens die 
Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. Dies gilt allerdings nicht für die Änderung des Unter-
nehmensgegenstandes, für einen Beschluss über die Sitzverlegung sowie für die Fälle, für 
die eine höhere Kapitalmehrheit gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist (§ 51 Satz 2 SEAG). 
Von der durch § 51 Satz 1 SEAG geschaffenen Möglichkeit macht die Satzung der MAN SE 
allerdings keinen Gebrauch. Über die Verweisung des Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO findet 
auf die SE zudem auch § 179 Abs.1 Satz 2 AktG Anwendung. Danach ist die Hauptver-
sammlung befugt, Änderungen, die nur die Fassung der Satzung betreffen, dem Aufsichtsrat 
zu übertragen. Die Satzung der MAN AG sieht in § 10 Abs. 5 eine entsprechende Ermächti-
gung vor, die inhaltsgleich in § 10 Abs. 6 der Satzung der SE übernommen wurde.  
 
j) Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, Sonderbeschluss 
 
Weder die SE-VO noch das SEAG sehen hinsichtlich stimmrechtsloser Vorzugsaktien Rege-
lungen vor. Über die Gesamtverweisung des Artikels 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO sowie die 
Sachnormverweisung des Art. 5 SE-VO finden jedoch die aktienrechtlichen Bestimmungen 
zu stimmrechtslosen Vorzugsaktien unverändert auf die SE Anwendung. Den Vorzugsaktien 
in der MAN SE steht – wie auch der MAN AG – grundsätzlich kein Stimmrecht zu. Dies gilt 
nicht, wenn der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt und der 
Rückstand im nächsten Jahr nicht neben dem vollen Vorzug dieses Jahres nachgezahlt wird 
(§ 140 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO). In diesem Fall haben die Vorzugs-
aktionäre ein Stimmrecht, bis die Rückstände nachgezahlt sind, und die Vorzugsaktien sind 
bei der Berechnung einer nach dem Gesetz oder der Satzung erforderlichen Kapitalmehrheit 
zu berücksichtigen. Den Vorzugsaktionären steht zudem ein Stimmrecht gemäß § 141 Abs. 
1, Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 AktG zu. Danach ist ein zustimmender Sonderbeschluss der 
Vorzugsaktionäre erforderlich, wenn ein Beschluss der Hauptversammlung gefasst wird, 
durch den der Gewinnvorzug aufgehoben oder beschränkt wird oder der die Ausgabe von 
Vorzugsaktien vorsieht, die bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermö-
gens den bestehenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vorgehen oder gleichstehen. Über 
die Zustimmung haben die Vorzugsaktionäre in einer gesonderten Versammlung einen Son-
derbeschluss zu fassen. Er bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebe-
nen Stimmen umfasst (§ 141 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 AktG).  
 
Sind in einer SE mehrere Gattungen von Aktien vorhanden, so erfordert jeder Beschluss der 
Hauptversammlung noch eine gesonderte Abstimmung durch jede Gruppe von Aktionären, 
deren spezifischen Rechte durch den Beschluss berührt werden (Art. 60 Abs. 1 SE-VO). 
Bedarf der Beschluss der Hauptversammlung der SE der Mehrheit der Stimmen gemäß Art. 
59 Abs. 1 oder Abs. 2 SE-VO (qualifizierte Mehrheit), so ist diese Mehrheit auch für die ge-
sonderte Abstimmung jeder Gruppe von Aktionären erforderlich, deren spezifischen Rechte 
durch den Beschluss berührt werden (Art. 60 Abs. 2 SE-VO). Damit ist für die Aufhebung 
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oder Beschränkung des Vorzugs eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen der 
Vorzugsaktionäre der SE erforderlich. 
 
Da Art. 60 SE-VO nur eine gesonderte Abstimmung jeder Gruppe von Aktionären und nicht 
wie das Aktiengesetz eine gesonderte Versammlung verlangt, findet bei der zukünftigen 
MAN SE nur eine Hauptversammlung statt, in der die Inhaber der verschiedenen Aktiengat-
tungen ggf. gesonderte Beschlüsse zu fassen haben. 
 
k) Sonderprüfung 
 
Über die Gesamtverweisung des Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO und die Sachnormverweisung 
des Art. 5 SE-VO finden die aktienrechtlichen Vorschriften zur Sonderprüfung (§§ 142, 258 
AktG) auch auf die SE Anwendung. Insoweit ergibt sich für die Aktionäre durch die Umwand-
lung der MAN AG in eine SE keine Änderung. 
 
l) Ersatzansprüche gegen Gesellschaftsorgane, Aktionärsklagen 
 
Weder die SE-VO noch das SEAG enthaltene Regelung zur Geltendmachung von Ersatz-
ansprüchen bzw. Aktionärsklagen. Über die Gesamtverweisung des Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) 
SE-VO kommen daher die Vorschriften des Aktiengesetzes (§§ 147 ff. AktG) zur Anwen-
dung. Die Umwandlung der MAN AG in eine SE führt insoweit nicht zu Änderungen. 
 
6. Jahresabschluss und konsolidierter Abschluss  
 
Im Hinblick auf die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses ein-
schließlich der dazugehörigen Lageberichte sowie die Prüfung und die Offenlegung der Ab-
schlüsse ergeben sich durch die Umwandlung der MAN AG in eine SE keine Veränderun-
gen. Art. 61 SE-VO verweist insoweit auf die Vorschriften, die für dem Recht des Sitzstaates 
der SE unterliegende Aktiengesellschaften gelten. Im Übrigen gelten die Vorschriften des 
Aktiengesetzes bzw. des Handelsgesetzbuches über Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO für die 
SE. 
 
7. Kapitalmaßnahmen  
 
Über die Verweisung des Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO gelten für die SE hinsichtlich der 
Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung grundsätzlich die aktienrech-
tlichen Regelungen. Insoweit ergeben sich keine Änderungen aus der Umwandlung der MAN 
AG in eine SE. 
 
8. Änderungen des Verhältnisses mehrerer Gattungen von Aktien zueinander  
 
Soll bei einer Aktiengesellschaft das bisherige Verhältnis mehrerer Gattungen zum Nachteil 
einer Gattung geändert werden, so bedarf der Beschluss in der Hauptversammlung zu einer 
Wirksamkeit der Zustimmung der benachteiligten Aktionäre (§ 179 Abs. 3 Satz 1 AktG). Über 
diese Zustimmung haben die benachteiligten Aktionäre einen Sonderbeschluss mit einer 
Mehrheit von drei Viertel des bei der Beschlussfasssung vertretenen Grundkapitals zu fas-
sen (§ 179 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 AktG). Gleiches gilt für die SE. Gemäß Art. 60 Abs. 1 
SE-VO erfordert jeder Beschluss der Hauptversammlung noch eine gesonderte Abstimmung 
durch jede Gruppe von Aktionären, deren spezifischen Rechte durch den Beschluss berührt 
werden, wenn mehrere Gattungen von Aktien vorhanden sind. Abgesehen davon, dass bei 
der SE kein Wahlrecht existiert, ob der Sonderbeschluss in einer gesonderten Versammlung 
oder in einer gesonderten Abstimmung gefasst wird, wie dies bei der Aktiengesellschaft der 
Fall ist (§ 138 Satz 1 AktG), besteht kein Unterschied zwischen der Aktiengesellschaft und 
der SE. Insoweit ergeben sich also keine Änderungen durch die Umwandlung der MAN AG 
in eine SE.  
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9. Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen und des festgestellten Jah-
resabschlusses, Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung  

 
Für die Aktiengesellschaft enthält das AktG spezielle Vorschriften im Hinblick auf die Nichtig-
keit von Hauptversammlungsbeschlüssen (§§ 248 bis 255 AktG), die Nichtigkeit des festges-
tellten Jahresabschlusses (§§ 256 f. AktG) und die Sonderprüfung wegen unzulässiger Un-
terbewertung (§§ 258 bis 261a AktG). Die SE-VO und das SEAG enthalten keine entspre-
chenden Bestimmungen, so dass die vorgenannten aktienrechtlichen Vorschriften über die 
Gesamtverweisung des Artikels 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO auf die SE anzuwenden sind. In-
soweit führt die Umwandlung der MAN AG in eine SE zu keinen Änderungen.  
 
Betreffend die Nichtigkeit bzw. Anfechtung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern kommen 
über die Gesamtverweisung des Artikels 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO bzw. über die Sachverwei-
sung des Artikels 5 SE-VO die Vorschriften des Aktiengesetzes (§§ 250 ff. AktG) zur Anwen-
dung. Soweit bei der MAN SE die Wahl von Arbeitnehmervertretern des Aufsichtsrats betrof-
fen ist, gelten die Bestimmungen der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgre-
mium. Diese sieht allerdings keine ausdrückliche Regelung zur Anfechtung der Wahl von 
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat der SE vor, so dass die Bestimmungen des § 37 
SEBG über die Verweisung in § 1.2 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungs-
gremium zur Anwendung kommen. Danach kann die Wahl eines inländischen Arbeitnehmer-
vertreters im Aufsichtsrat der SE angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften 
über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine 
Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht 
geändert oder beeinflusst werden konnte (§ 37 Abs. 2 Satz 1 SEBG). Zur Anfechtung be-
rechtigt sind Personen, die gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 SEBG hinsichtlich der Abberufung der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der SE antragsbefugt sind, der SE-Betriebsrat und die 
Leitung der SE (§ 37 Abs. 2 Satz 2 SEBG, § 17 Abs. 4 Satz 2 SEAG). Ist die Wahl eines 
ausländischen Arbeitnehmervertreters im Aufsichtsrat der SE betroffen, richtet sich die Be-
fugnis zur Anfechtung dieser Wahl nach den Vorschriften der Mitgliedsstaaten der EU bzw. 
des EWR zur Umsetzung der SE-RL (§ 17 Abs. 4 Satz1 SEAG).  
 
10. Auflösung der Gesellschaft  
 
Gemäß Artikel 63 SE-VO unterliegt die SE hinsichtlich der Auflösung, Liquidation, Zahlungs-
unfähigkeit, Zahlungseinstellung u. ä. Verfahren den Rechtsvorschriften, die für eine Aktien-
gesellschaft maßgeblich wären, die nach dem Recht des Sitzstaates der SE gegründet wor-
den ist. Dies gilt auch für die Vorschriften hinsichtlich der Beschlussfassung für die Haupt-
versammlung. Insofern gibt es keinen Unterschied zwischen der MAN AG und der MAN SE. 
Im Falle eines Beschlusses, den Sitz der SE in einen anderen Mitgliedsstaat zu verlegen, gilt 
allerdings eine Besonderheit bei der SE. Da Art. 8 SE-VO eine Sitzverlegung der SE in einen 
anderen Mitgliedsstaat ausdrücklich erlaubt, führt ein entsprechender Hauptversammlungs-
beschluss – im Gegensatz zur Aktiengesellschaft – nicht zur Auflösung der Gesellschaft. Die 
Sitzverlegung der SE bedarf eines Hauptversammlungsbeschlusses, der eine satzungsän-
dernde Mehrheit erfordert. Jedem Aktionär, der gegen den Beschluss zur Verlegung des 
Sitzes in einen anderen Mitgliedstaat Widerspruch zur Niederschrift erklärt, hat die SE den 
Erwerb seiner Aktien gegen eine angemessene Barabfindung anzubieten (§ 12 Abs. 1 Satz 1 
SEAG).  
 
Im Hinblick auf die gerichtliche Auflösung der Aktiengesellschaft (§§ 396 bis 398 AktG) be-
stehen keine Unterschiede zwischen der Aktiengesellschaft und der SE. Die entsprechenden 
aktienrechtlichen Vorschriften finden gemäß Artikel 63 SE-VO auf die SE Anwendung.  
 
11. Verbundene Unternehmen  
 
Weder die SE-VO noch das SEAG sehen konzernrechtliche Regelungen für die SE vor. 
Nach herrschender Meinung findet auf eine SE mit Sitz in Deutschland das nationale Kon-
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zernrecht Anwendung. Außenstehenden Aktionären stehen daher bei Abschluss eines Be-
herrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrages die für eine Aktiengesellschaft vorgese-
henen Rechte auf angemessenen Ausgleich und Abfindung zu. Dies gilt ebenfalls beim Aus-
schluss von Minderheitsaktionären gegen eine angemessene Abfindung (§§ 327a ff. AktG). 
Im Bezug auf das Konzernrecht besteht damit nach herrschender Meinung insofern kein Un-
terschied zwischen der Aktiengesellschaft und der SE.  
 
12. Straf- und Bußgeldvorschriften  
 
Über die Gesamtverweisung des Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO i.V.m. § 53 SEAG finden die 
aktienrechtlichen Straf- und Bußgeldvorschriften (§§ 99 ff. AktG) auf die SE Anwendung, so 
dass sich insoweit keine Änderungen durch die Umwandlung der MAN AG in eine SE erge-
ben. 
 
 
V. Durchführung der Umwandlung der MAN AG in die MAN SE 
 
Nachfolgend wird die Durchführung der formwechselnden Umwandlung der MAN AG in die 
MAN SE dargestellt. Die Umwandlung setzt voraus, dass die Hauptversammlung dieser 
Maßnahme auf der Grundlage des Umwandlungsplans vom 18. Februar 2009 zustimmt und 
die diesem als Anlage 1 beigefügte Satzung der MAN SE genehmigt. Der Umwandlungsbe-
schluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Umwandlung wird mit ihrer Eintragung in das Han-
delsregister der MAN AG wirksam. 
 
1. Aufstellung des Umwandlungsplans  
 
Gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO ist der Vorstand der MAN AG verpflichtet, einen Umwand-
lungsplan zu erstellen. Art.  37 Abs. 4 SE-VO stellt keine konkreten Anforderungen an den 
Inhalt des Umwandlungsplanes und auch das SEAG legt keinen Mindestinhalt fest. Der Vor-
stand der MAN AG hat sich deshalb bei der Erstellung des Umwandlungsplans an den Vor-
gaben für einen Verschmelzungsplan einer SE-Gründung orientiert (vgl. Art. 20 SE-VO), so-
weit sich diese nicht auf die Verschmelzung beziehen. Danach muss der Umwandlungsplan 
Bestimmungen zur Firma, Sitz und zur Satzung der SE, zu Sonderrechten und Sondervortei-
len sowie Ausführungen zum Verfahren der Arbeitnehmerbeteiligung enthalten. Zudem hat 
der Vorstand der MAN AG die Anforderungen an einen Umwandlungsbeschluss i.S.d. § 197 
UmwG beachtet, soweit dies sachgerecht erschien (z. B. zu Angaben über die Folgen des 
Formwechsels für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen).  
 
Am 18. Februar 2009 hat der Vorstand der MAN AG den Umwandlungsplan (einschließlich 
der Satzung der MAN SE) in seiner endgültigen Fassung beschlossen. Der Aufsichtsrat der 
MAN AG hat sich in seiner Sitzung vom 18. Februar 2009 mit dem Umwandlungsvorhaben 
ausführlich befasst, dem Umwandlungsplan einschließlich der Satzung der MAN SE zuge-
stimmt sowie den Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung vom 3. April 2009 verab-
schiedet.  
 
Der vom Vorstand der MAN AG beschlossene und vom Aufsichtsrat genehmigte Umwand-
lungsplan einschließlich der diesem als Anlage 1 beigefügten Satzung, der diesem als Anla-
ge 2 beigefügten Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium über die Beteili-
gung der Arbeitnehmer in der SE, die Bescheinigung des Umwandlungsprüfers, der PKF-
Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, i.S.d. 
Art. 36 Abs. 6 SE-VO sowie dieser Umwandlungsbericht werden ab der Einberufung der or-
dentlichen Hauptversammlung der MAN AG am 20. Februar 2009 in den Geschäftsräumen 
der MAN AG, Landberger Str. 110, 80339 München, Deutschland, ausliegen. Die vorstehen-
den Unterlagen sind im Übrigen über das Internet unter www.man.eu/hauptversammlung 
abrufbar. 
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2. Gründungsbericht, Gründungsprüfung, Umwandlungsprüfung  
 
Gemäß Art. 3, 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. §§ 32 ff. AktG haben die Gründer grundsätzlich einen 
Bericht über den Hergang der Gründung der SE zu erstatten. Zudem ist grundsätzlich eine 
interne sowie externe Gründungsprüfung durchzuführen (Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 33 
Abs. 1 und Abs. 2 AktG). Die herrschende Meinung in der Literatur wendet im Falle der Um-
wandlung einer Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft den Rechtsgedanken 
des § 75 Abs. 2 UmwG an. § 75 Abs. 2 UmwG sieht vor, dass bei einer Verschmelzung ein 
Gründungsbericht und eine Gründungsprüfung nicht erforderlich sind, soweit eine Kapitalge-
sellschaft übertragender Rechtsträger ist. Dementsprechend ist sowohl ein Gründungsbe-
richt als auch eine interne oder externe Gründungsprüfung bei der Umwandlung entbehrlich, 
wenn der Formwechsel von einer Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft statt-
findet. Da die MAN AG als eine Kapitalgesellschaft in eine SE, die ebenfalls eine Kapitalge-
sellschaft ist, umgewandelt wird, muss demnach – unter Anwendung des Rechtsgedankens 
des § 75 Abs. 2 UmwG – weder ein Gründungsbericht erstellt noch muss eine interne oder 
externe Gründungsprüfung durchgeführt werden.  
 
Gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO ist allerdings erforderlich, dass ein oder mehrere unabhängige 
Sachverständige („Umwandlungsprüfer“) vor Beschluss der Hauptversammlung der MAN 
AG über die Umwandlung in eine SE bescheinigen, dass die Gesellschaft über Nettovermö-
genswerte mindestens in Höhe ihres Grundkapitals zzgl. der kraft Gesetzes oder Satzung 
nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen verfügt (sog. Werthaltigkeitsprüfung). Mit Beschluss 
vom 19. Januar 2009 (Az.: 5 HK U 863/09) hat das Landgericht München I als unabhängigen 
Sachverständigen zur Erstellung einer Bescheinigung gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO die PKF 
Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum 
Umwandlungsprüfer bestellt. Der Umwandlungsprüfer hat am 20. Januar 2009 mit der Prü-
fung begonnen und am 19. Februar 2009 die Bescheinigung nach Artikel 37 Abs. 6 SE-VO 
ausgestellt. Die Bescheinigung ist als Anlage zu diesem Bericht wiedergegeben und kommt 
zu folgendem Ergebnis:  
 

„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung entspre-
chend Art. 37 Abs. 6 SE-VO bestätigen wir aufgrund der uns vorgelegten Urkun-
den, Bücher, Schriften sowie der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise, 
dass die MAN Aktiengesellschaft über Nettovermögenswerte mindestens in Höhe 
ihres Kapitals zzgl. der kraft Gesetzes und Statut nicht ausschüttungsfähigen 
Rücklagen verfügt.“ 

 
3. Offenlegung  
 
Gemäß Art. 37 Abs. 5 SE-VO in Verbindung mit den Rechtsvorschriften, die Art. 3 der Publi-
zitätsrichtlinie (Richtlinie 68/151/EWG) in deutsches Recht umsetzen, ist der Umwandlungs-
plan mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die über die Umwand-
lung zu beschließen hat, offen zu legen. Der Vorstand der MAN AG hat den Umwandlungs-
plan rechtzeitig zum Handelsregister beim Amtsgericht München zum Zwecke der Offenle-
gung eingereicht. Zudem werden der Umwandlungsplan nebst den Anlagen sowie der Um-
wandlungsbericht rechtzeitig den zuständigen Betriebsräten entsprechend § 194 Abs. 2 
UmwG zugeleitet.  
 
4. Hauptversammlung der MAN AG am 3. April 2009 
 
Gemäß Art. 37 Abs. 7 SE-VO bedürfen der Umwandlungsplan der Zustimmung der Haupt-
versammlung sowie die Satzung der MAN SE der Genehmigung durch die Hauptversamm-
lung. Der entsprechende Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit, die min-
destens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.  
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Im Rahmen des Umwandlungsplans ist auch der erste Abschlussprüfer der MAN SE zu be-
stellen. Vorgeschlagen wird die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München. 
 
Zudem hat die Hauptversammlung, vorbehaltlich eines zustimmenden Beschlusses über die 
Umwandlung der MAN AG in eine SE gemäß TOP 8 der Einladung zur Hauptversammlung 
am 3. April 2009, über die acht Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der MAN SE zu be-
schließen (siehe hierzu TOP 9 der Tagesordnung der Hauptversammlung der MAN AG am 
3. April 2009).  
 
Die Inhaber der stimmrechtslosen Vorzugsaktien der MAN AG haben in Bezug auf die vor-
genannten Beschlüsse kein Stimmrecht. 
 
5. Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer in der MAN SE  
 
Im Zusammenhang mit der formwechselnden Umwandlung der MAN AG in eine SE ist ein 
Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der zukünftigen MAN SE nach den Be-
stimmungen des SEBG durchzuführen. Im Falle der Umwandlung einer Gesellschaft in eine 
SE beginnt dieses Verfahren mit der Information der Arbeitnehmervertretungen und Spre-
cherausschüsse in der umzuwandelnden Gesellschaft, den betroffenen Tochtergesellschaf-
ten und betroffenen Betrieben über das Gründungsvorhaben und der schriftlichen Aufforde-
rung, ein besonderes Verhandlungsgremium zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 
Satz 1 SEBG). Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 SEBG erfolgt die Information unaufgefordert und 
unverzüglich nach Offenlegung des Umwandlungsplans. Nach überzeugender der Auffas-
sung der herrschenden Meinung in der Literatur ist damit der späteste Zeitpunkt für die Ini-
tiierung des Verfahrens über die Beteiligung der Arbeitnehmer bestimmt und kann das Ver-
fahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer initiiert und abgeschlossen werden, bevor der Um-
wandlungsplan im Handelsregister offengelegt wird. dementsprechend hat der Vorstand das 
Verfahre zur Beteiligung der Arbeitnehmer am 28. Juli 2008 eingeleitet. 
 
Ziel eines solchen Verfahrens ist der Abschluss einer Vereinbarung über die Beteiligung der 
Arbeitnehmer in der SE gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 SEBG, insbesondere also über die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der MAN SE und des Verfahrens zur Unter-
richtung und Anhörung der Arbeitnehmer, entweder durch die Bildung eines SE-
Betriebsrates oder in einer sonstigen mit dem Vorstand der MAN AG zu vereinbarenden 
Weise. Darüber hinaus ist – da es sich um eine Umwandlung handelt – in Bezug auf alle 
Komponenten der Arbeitnehmerbeteiligung zumindest das gleiche Ausmaß zu gewährleis-
ten, wie es in der MAN AG besteht (§ 21 Abs. 6 SEBG). 
 
Das Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE wurde am 18. Februar 2009 
erfolgreich mit dem Abschluss einer Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in 
der SE zwischen dem Vorstand der MAN AG und dem besonderen Verhandlungsgremium 
abgeschlossen. Die Einzelheiten dieses Verfahrens sowie der Inhalt der Vereinbarung über 
die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE sind in § 6 und § 7 des Umwandlungsplans be-
schrieben und werden nachstehend unter Abschnitt VI. 1. dieses Berichts erläutert. 
 
6. Vollzug der Umwandlung der MAN AG in eine SE 
 
Soweit die Hauptversammlung der MAN AG dem unter TOP 8 der Einladung zur Hauptver-
sammlung am 3. April 2009 aufgeführten Beschlussvorschlag zur Umwandlung der MAN AG 
in eine SE zustimmt, die dem Umwandlungsplan als Anlage 1 beigefügte Satzung der 
MAN SE genehmigt und  – unter TOP 9 der Hauptversammlung am 3. April 2009 – die An-
teilseignervertreter für die erste Amtszeit als Mitglieder in den Aufsichtsrat der MAN SE 
wählt, kann die Umwandlung zur Eintragung in das Handelsregister der MAN AG beim 
Amtsgericht München angemeldet werden und die Eintragung stattfinden. Mit Eintragung im 
Handelsregister wird der Formwechsel der MAN AG in eine SE wirksam. 
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Die Anmeldung der Umwandlung zur Eintragung in das Handelsregister ist durch das Ver-
tretungsorgan der formwechselnden MAN AG, also durch den Vorstand der MAN AG, vorzu-
nehmen (Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 246 Abs. 1 UmwG). Insoweit hat der Vorstand zu 
erklären, dass eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses nicht oder 
nicht fristgemäß erhoben oder eine solche Klage rechtskräftig abgewiesen oder zurückge-
nommen worden ist (sog. Negativerklärung, vgl. § 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. §§ 198 Abs. 3, 16 
Abs. 2 UmwG). Liegt diese Erklärung nicht vor, so darf die Umwandlung nicht eingetragen 
werden (sog. Registersperre).  
 
Liegt eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung der MAN AG vor, hat die MAN AG die Möglichkeit, im Wege des sog. Freigabeverfah-
rens gemäß Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. §§ 198, 16 Abs. 3 UmwG einen gerichtlichen Be-
schluss zu erwirken, der feststellt, dass die Erhebung der Anfechtungsklage der Eintragung 
der Umwandlung nicht im Wege steht. Ein entsprechender Gerichtsbeschluss wird dann er-
gehen, wenn die Anfechtungsklage unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist oder wenn 
das alsbaldige Wirksamwerden des Formwechsels nach freier Überzeugung des Gerichts 
unter Berücksichtigung der Schwere der mit der Klage geltend gemachten Rechtsverletzung 
zur Abwendung der vom Antragsteller dargelegten wesentlichen Nachteile für die form-
wechselnde Gesellschaft und ihre Anteilseigner vorrangig erscheint (§ 16 Abs. 3 
Satz 2 UmwG). Ist dies nicht der Fall, so würde die Eintragung trotz erhobener Anfechtungs-
klagen erfolgen. 
 
Schließlich darf die Satzung der zukünftigen MAN SE zu keinem Zeitpunkt in Widerspruch zu 
der zwischen dem Vorstand und dem besonderen Verhandlungsgremium am 
18. Februar 2009 abgeschlossenen Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in 
der SE stehen (Art. 12 Abs. 4 SE-VO). Im Falle eines solchen Widerspruchs ist die Satzung 
durch Beschluss der Hauptversammlung der MAN AG anzupassen. 
 
Liegen sämtliche Eintragungsvoraussetzungen vor, ist die Umwandlung in dem für die 
MAN AG zuständigen Handelsregister einzutragen. Mit der Eintragung erlangt die SE ihre 
Rechtsfähigkeit (Art. 16 Abs. 1 SE-VO). Es gilt allerdings der Grundsatz der Rechtsträger-
identität, d.h. die MAN AG erlischt nicht als Gesellschaft, sondern ändert nur ihre Rechts-
form. Die MAN SE entsteht mit der Eintragung in das Handelsregister. Aufgrund der Identität 
mit der MAN AG (Art. 37 Abs. 2 SE-VO) existiert keine Vor-SE. Die Aktionäre der MAN SE 
unterliegen somit keiner Gründerhaftung. Allerdings gilt, dass diejenigen, die vor der Eintra-
gung der MAN SE im Namen der SE Rechtshandlungen vornehmen, unbegrenzt und ge-
samtschuldnerisch haften. Art. 16 Abs. 2 SE-VO gilt insoweit auch für die Gründung durch 
Formwechsel. Diese Haftung wird nicht ausgelöst, wenn im Namen der MAN AG gehandelt 
wird, da dies kein Handeln im Namen der MAN SE darstellt. Insoweit kann die MAN AG vor 
Eintragung der SE bis zur Eintragung ihr Unternehmen ganz normal weiter betreiben. 
 
7. Konstituierung des ersten Aufsichtsrats der MAN SE und Bestellung des ersten 

Vorstands 
 
Mit Wirksamwerden der Umwandlung enden die Ämter der gegenwärtigen Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder der MAN AG. Die Mitglieder des ersten Vorstands der MAN SE sind 
durch den ersten Aufsichtsrat der MAN SE zu bestellen (Art. 39 Abs. 2 Satz 1 SE-VO), und 
zwar bereits vor Wirksamwerden der Umwandlung. 
 
Der erste Aufsichtsrat der MAN SE hat 16 Mitglieder und setzt sich aus acht Anteilseigner- 
und acht Arbeitnehmervertretern zusammen (§ 7 Abs. 1 der Satzung der MAN SE). Die acht 
Arbeitnehmervertreter  im Aufsichtsrat der MAN SE sind nach den Bestimmungen der nach 
dem SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE in der 
jeweils aktuellen Fassung von den Arbeitnehmern in den Aufsichtsrat der SE zu berufen (§ 7 
Abs. 3 Satz 2 der Satzung der MAN SE). Hierzu sieht § 16.6 der Vereinbarung mit dem be-
sonderen Verhandlungsgremium vor, dass die in der Anlage 16.6 zu dieser Vereinbarung 
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aufgeführten acht Personen als Arbeitnehmervertreter für die erste Amtszeit im Aufsichtsrat 
der MAN SE bestimmt sind. Die acht Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der MAN SE sind 
von der Hauptversammlung zu wählen (§ 7 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der MAN SE). Hierzu 
schlägt der Aufsichtsrat der MAN AG vor, die unter TOP 9 der Einladung zur Hauptversamm-
lung der MAN AG am 3. April 2009 aufgeführten Personen als Anteilseignervertreter für die 
erste Amtszeit des Aufsichtsrats in den Aufsichtsrat der MAN SE zu wählen. Die Hauptver-
sammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden. 
 
Die Amtszeit des Aufsichtsrats der MAN SE beträgt jeweils fünf Jahre, das Jahr gerechnet 
vom Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten. Abweichend 
hiervon läuft die erste Amtszeit des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der zweiten ordentli-
chen Hauptversammlung der MAN SE, die nach der Eintragung der MAN SE im zuständigen 
Handelsregister beim Amtsgericht München stattfindet (§ 7 Abs. 2 der Satzung der 
MAN SE).  
 
Sofern die Hauptversammlung der Umwandlung zustimmt und die Satzung der MAN SE am 
3. April 2009 genehmigt, sowie die unter TOP 9 der Tagesordnung für die Hauptversamm-
lung der MAN AG am 3. April 2009 von der Verwaltung vorgeschlagenen Kandidaten als 
Anteilseignervertreter für die erste Amtszeit im Aufsichtsrat der MAN SE wählt, wird sich der 
erste Aufsichtsrat der MAN SE bereits vor Anmeldung der Umwandlung zur Eintragung in 
das Handelsregister konstituieren, den Aufsichtsratsvorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden wählen sowie die Mitglieder des Vorstands der zukünftigen MAN SE bestellen. 
Die Mitglieder des Vorstands sind mit der Umwandlung zum Handelsregister anzumelden 
(Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 246 Abs. 2 UmwG).  
 
 
VI. Erläuterung des Umwandlungsplans und der Satzung der MAN SE 
 
1. Erläuterung des Umwandlungsplans 
 
1.1 Umwandlung der MAN AG in die MAN SE (§ 1 des Umwandlungsplans) 
 
Gemäß § 1 des Umwandlungsplans wird die MAN AG gemäß Art. 2 Abs. 4 i.V.m. Art.  37 
SE-VO in eine europäische Gesellschaft (Societas Europea, SE) umgewandelt. Die MAN AG 
hat seit mehr als zwei Jahren eine Vielzahl von Tochtergesellschaften, die dem Recht ande-
rer Mitgliedstaaten der EU unterliegen. Eine dieser Tochtergesellschaften ist die MAN STAR 
Trucks & Buses Sp.z.o.o., mit Sitz in Sady, Polen, eingetragen im Unternehmensregister des 
nationalen Registers beim lokalen Gericht in Poznan, unter der Registernummer KRS 
0000003195. Die MAN STAR Trucks & Busses Sp.z.o.o. ist eine 100%ige Tochtergesell-
schaft der MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft mit Sitz in München (HRB 86963), 
Deutschland, welche die MAN STAR Trucks & Busses Sp.z.o.o. im Jahr 1999 gründete. Die 
MAN AG hält wiederum seit 1986 100% der Anteile der MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesell-
schaft. Zudem wird die MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft von der MAN AG mittels ei-
nes Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages beherrscht. Damit erfüllt die MAN AG 
die notwendige Voraussetzung gemäß Art. 2 Abs. 4 SE-VO für eine formwechselnde Um-
wandlung in eine SE.  
 
Die Umwandlung hat weder die Auflösung der Gesellschaft noch die Gründung einer neuen 
juristischen Person zur Folge. Die Beteiligung der Aktionäre (Stamm- und Vorzugsaktionäre) 
besteht aufgrund Identität des Rechtsträgers unverändert fort. Die Umwandlung wird mit Ih-
rer Eintragung in das zuständige Handelsregister beim Amtsgericht München wirksam. Not-
wendige Voraussetzung der Eintragung ist der Abschluss des Verfahrens zur Beteiligung der 
Arbeitnehmer in der zukünftigen SE. Dieses wurde mit Unterzeichnung der Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium erfolgreich abgeschlossen (vgl. dazu im Einzelnen § 
6 des Umwandlungsplans).  
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1.2 Firma, Sitz, Satzung (§ 2 des Umwandlungsplans) 
 
§ 2 des Umwandlungsplans bestimmt die Firma, den Sitz und die Satzung der zukünftigen 
SE. Die Firma der SE lautet nach der Umwandlung „MAN SE“. Aufnahme des Bestandteils 
„SE“ in die Firma ist zwingend (Art. 11 Abs. 1 SE-VO). Der Sitz der Gesellschaft ist unverän-
dert München, Deutschland. Dort befindet sich ihre Hauptverwaltung. § 2.3 des Umwand-
lungsplans verweist auf die Satzung der zukünftigen SE, die Bestandteil des Umwandlungs-
plans ist und unter Abschnitt VI. 2 dieses Umwandlungsberichts ausführlich erläutert wird.  
 
1.3 Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital, Verwendung des Bilanzge-

winns, Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, keine Barabfindung (§ 3 des 
Umwandlungsplans) 

 
§§ 3.1 bis 3.6 des Umwandlungsplans stellt die Kapitalverhältnisse bei der Gesellschaft dar. 
Aufgrund des identitätswahrenden Charakters der Umwandlung wird das Grundkapital der 
MAN AG in der zum Umwandlungszeitpunkt bestehenden Höhe und in der zum Umwand-
lungszeitpunkt bestehenden Einteilung in Stammaktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien 
zum Grundkapital der MAN SE. Gleiches gilt für das genehmigte und das bedingte Kapital 
der MAN AG, das zum genehmigten und bedingten Kapital der MAN SE wird. Die bestehen-
den Kapitalverhältnisse bei der MAN AG setzen sich also bei der MAN SE fort.  
 
Die in § 4 Abs. 1 der Satzung der MAN SE genannte Grundkapitalziffer mit der Einteilung der 
Aktien, einschließlich der beschriebenen Einteilung in Stamm- und stimmrechtslose Vor-
zugsaktien entspricht der in § 4 Abs. 1 der Satzung der MAN AG genannten Grundkapitalzif-
fer mit der Einteilung in Stückaktien, einschließlich der beschriebenen Einteilung in Stamm- 
und Vorzugsaktien. Gleiches gilt für den Betrag des Genehmigten Kapitals 2005 gemäß § 4 
Abs. 4 der Satzung der MAN SE, der dem Betrag des Genehmigten Kapitals 2005 gemäß § 
4 Abs. 3 der Satzung der MAN AG entspricht. Auch der Betrag des Bedingten Kapitals 2005 
gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung der MAN SE entspricht im Umwandlungszeitpunkt dem Bet-
rag des Bedingten Kapitals 2005 gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der MAN AG. Die Bestim-
mungen des § 24 Abs. 3 der Satzung der MAN SE zur Reihenfolge der Verwendung des 
jährlichen Bilanzgewinns entsprechen im Umwandlungszeitpunkt den Bestimmungen gemäß 
§ 24 Abs. 3 der Satzung der MAN AG. 
 
Sämtliche natürlichen und juristischen Personen, die zum Umwandlungszeitpunkt Aktionäre 
der MAN AG sind, Aktionäre der MAN SE werden. Die Aktionäre werden in demselben Um-
fang und mit derselben Anzahl von auf den Inhaber lautenden Stückaktien am Grundkapital 
der MAN SE beteiligt, wie sie es zum Umwandlungszeitpunkt bei der MAN AG sind. Die 
Stammaktionäre erhalten dieselbe Anzahl Stammaktien, die sie zum Umwandlungszeitpunkt 
an der MAN AG halten; die Vorzugsaktionäre erhalten dieselbe Anzahl von stimmrechts-
rechtslosen Vorzugsaktien, die sie zum Umwandlungszeitpunkt an der MAN AG halten. Der 
rechnerische Anteil jeder Stückaktie am Grundkapital bleibt so erhalten, wie er zum Um-
wandlungszeitpunkt besteht.  
 
Wie bei der MAN AG beträgt damit das Grundkapital der SE ebenfalls 376.422.400 Euro und 
ist eingeteilt in 147.040.000 Stückaktien, davon 140.974.350 Stammaktien und 6.065.650 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Ebenso wie bei der MAN AG lauten die Aktien an der MAN 
SE auf den Inhaber. Der anteilige Betrag je Aktie an Grundkapital der MAN SE beträgt – 
ebenso wie bei der MAN AG – 2,56 Euro. Dies gilt mit den folgenden Maßgaben: 
 
Sofern die Hauptversammlung der MAN AG mit Beschluss am 3. April 2009 beschließt, dem 
Vorstand der MAN AG die Ermächtigung zu erteilen, hinsichtlich eines Teilbetrags des Ge-
nehmigten Kapitals 2005 von bis zu 4 Mio. Euro, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen und neue Aktien gegen Bareinlagen oder nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 204 Abs. 3 AktG an leitende Arbeitnehmer mit Füh-
rungsverantwortung (Führungskräfte) der Gesellschaft und/oder der mit der Gesellschaft 
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verbundenen nachgeordneten Unternehmen auszugeben (siehe zum vollständigen Wortlaut 
der Ergänzung der Ermächtigung für das Genehmigte Kapital 2005 auch TOP 6 der Einla-
dung zur Hauptversammlung MAN AG am 3. April 2009), gilt diese Ergänzung der Ermächti-
gung für das Genehmigte Kapital 2005 auch für die zukünftigen MAN SE. Auf den Bericht 
des Vorstands der MAN AG zu TOP 6 der Tagesordnung der Einladung zur Hauptversamm-
lung am 3. April 2009 wird verwiesen und wird Bezug genommen. 
 
Lehnt die Hauptversammlung allerdings den Beschlussvorschlag zu TOP 6 der Einladung 
zur Hauptversammlung am 3. April 2009 ab, gilt die Ergänzung der Ermächtigung für das 
Genehmigte Kapital 2005 für die SE nicht. Dementsprechend sieht der Beschlussvorschlag 
zu TOP 6 vor, dass der Vorstand der MAN AG in diesem Fall angewiesen wird, die Satzung 
der MAN SE ohne die Sätze 3 und 4 des § 4 Abs. 4 zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. Im Übrigen ist der Vorstand angewiesen, die Sätze 3 und 4 des § Abs. 4 der 
Satzung der MAN SE erst dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn 
die Beschlussfassung zu TOP 6 in das zuständige Handelsregister der MAN AG eingetragen 
ist oder die Wirksamkeit dieses Beschlusses fest steht. Durch die entsprechenden Anwei-
sungen des Vorstands der MAN AG wird sichergestellt, dass die formwechselnde Umwand-
lung unabhängig von der Beschlussfassung über TOP 6 der Einladung zur Hauptversamm-
lung der MAN AG am 3. April 2009 zur Ergänzung der Ermächtigung für das Genehmigte 
Kapital 2005 ins Handelsregister eingetragen werden kann.  
  
Im letzten Absatz des § 3.6 des Umwandlungsplans werden schließlich die Folgen für die 
MAN SE dargestellt, falls der Vorstand der MAN AG, mit Zustimmung des Aufsichtsrats noch 
vor dem Umwandlungszeitpunkt, d. h. noch vor der Eintragung der SE in das Handelsregis-
ter, von seiner Ermächtigung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2005 und/oder des 
Bedingten Kapitals 2005 Gebrauch machen sollte. In diesem Fall reduziert sich der jeweilige 
Ermächtigungsrahmen für die Erhöhung des Grundkapitals in § 4 Abs. 4 bzw. 5 der MAN SE 
und es erhöhen sich die Grundkapitalziffer sowie die Angaben zur Aktie in § 4 Abs. 1 bzw. 3 
der Satzung der MAN SE entsprechend. Auch etwaige von Hauptversammlung vor dem 
Umwandlungszeitpunkt beschlossene Kapitalmaßnahmen gelten gleichermaßen für die MAN 
SE. Entsprechendes gilt auch für den Fall der Einziehung eigener Aktien durch die MAN AG. 
 
§ 3.7 des Umwandlungsplans stellt klar, dass, sofern die Hauptversammlung der MAN AG  
am 3. April 2009 dem Vorstand der MAN AG die Ermächtigung erteilt, bis zum 2. Oktober 
2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals Stammaktien und/oder Vor-
zugsaktien ohne Stimmrecht der Gesellschaft bis zu einem Anteil von insgesamt höchstens 
10% des Grundkapitals unter bestimmten, in der Ermächtigung ebenfalls enthaltenen, weite-
ren Bedingung zu erwerben und zu verwenden, diese Ermächtigung unverändert, insbeson-
dere im Hinblick auf die nach dem Ermächtigungsbeschluss zulässigen Bezugsrechtsaus-
schlüsse bei einer Verwendung, für den Vorstand der MAN SE fort gilt. Im Hinblick auf die 
Einzelheiten zu dieser Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung 
wird auf den Bericht des Vorstands der MAN AG gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 
3 Satz 4 und § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG an die Hauptversammlung am 3. April 2009 zur Er-
mächtigung und den jeweiligen Bezugsrechtsausschlüssen verwiesen und Bezug genom-
men. Sollte die Hauptversammlung dem Beschlussvorschlag zu TOP 5 der Einladung zur 
Hauptversammlung der MAN AG am 3. April 2009 allerdings nicht zustimmen, gilt die alte 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 25. April 2008 bis zum 24. Oktober 2009 un-
verändert für den Vorstand der SE fort. Auf den Bericht des Vorstands der MAN AG zu TOP 
5 der Einladung zur Hauptversammlung am 24. April 2008 wird verwiesen und Bezug ge-
nommen (abrufbar unter www.man.eu/hauptversammlung). 
 
§ 3.8 des Umwandlungsplans stellt schließlich klar, dass Aktionären, die der Umwandlung 
widersprechen, keine Barabfindung angeboten wird, da ein solches Angebot gesetzlich nicht 
vorgesehen ist. 
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1.4 Sonderrechte, Sondervorteile (§ 4 des Umwandlungsplans) 
 
Ebenso wie im Falle eines Verschmelzungsplans (Art. 20 Abs. 1 lit. f) SE-VO) enthält auch 
der Umwandlungsplan eine Bezeichnung der Rechte, die den mit Sonderrechten ausgestat-
teten Aktionären der formwechselnden Gesellschaft oder den Inhabern anderer Wertpapiere 
als Aktien gewährt werden bzw. die für diese Personen vorgeschlagenen Maßnahmen. Bei 
der MAN AG betrifft dies die Vorzugsdividende der Vorzugsaktionäre sowie insgesamt die 
Reihenfolge der Verteilung des Bilanzgewinns. 
 
Als Sonderrechte erhalten die Inhaber von stimmrechtslosen Vorzugsaktien der MAN AG 
auch in der MAN SE gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung der MAN SE unverändert das Recht, 
dass der jährliche Bilanzgewinn zunächst zur Zahlung eines für die Vorzugsaktionäre ohne 
Stimmrecht bestimmten Vorzugsgewinnanteils von 0,11 Euro je Vorzugsaktie ohne Stimm-
recht verwandt wird. Reicht der Bilanzgewinn zur Zahlung des Gewinnanteils nicht aus, so 
sind die fehlenden Beträge ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjah-
re vor Verteilung eines Gewinnanteils an die Stammaktionäre nachzuzahlen. Reicht der zur 
Verfügung stehende Bilanzgewinn zur Zahlung der Rückstände sowie des Vorzugsgewinn-
anteils von 0,11 Euro des neuen Geschäftsjahres nicht aus, so gelangen zunächst die Rück-
stände in der Reihenfolge ihrer Entstehung und sodann erst ihr Vorzugsgewinnanteil des 
neuen Jahres zur Auszahlung. 
 
Den Stammaktionären steht gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung der MAN SE – ebenso wie bei 
der MAN AG – unverändert das Recht zu, dass der jährliche Bilanzgewinn nach der Zahlung 
des Vorzugsgewinnanteils von 0,11 Euro je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht und ggf. nach 
Erfüllung einer Nachzahlungspflicht für Vorjahre, s.o., zur Zahlung eines für die Stammaktio-
näre bestimmten Gewinnanteils von bis zu 0,11 Euro je Stammaktie verwendet wird (§ 4.2 
des Umwandlungsplans). 
 
§ 4.3 des Umwandlungsplans stellt klar, dass, abgesehen von den vorbezeichneten Sonder-
rechten, den in Art. 20 Abs. 1 lit. f) SE-VO genannten Personen keine Sonderrechte gewährt 
und für diese Personen keine Maßnahmen vorgeschlagen werden. Auch werden im Zuge 
der Umwandlung Personen i.S.v. Art. 20 Abs. 1 Satz 2 lit. g) SE-VO keine besonderen Vor-
teile gewährt.  
 
1.5 Organe der MAN SE (§ 5 des Umwandlungsplans) 
 
§ 5.1 des Umwandlungsplans benennt mit Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung die 
Organe der MAN SE. Damit wird zugleich die Entscheidung für die Fortgeltung des dualisti-
schen Leitungsteams, bestehend aus Aufsichtsrat und Vorstand, getroffen. Im Rahmen der 
Umwandlung erfolgt also keine Umstellung auf das sogenannte monistische System, in dem 
es neben der Hauptversammlung nur ein Verwaltungsorgan gibt.  
 
§ 5.2 des Umwandlungsplans stellt fest, dass der Aufsichtsrat der MAN SE nicht mehr wie 
bei der MAN AG aus 20 sondern aus 16 Mitgliedern besteht und sich aus acht Anteilseignern 
und acht Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. Der Aufsichtsrat der MAN SE ist – wie 
auch zuvor bei der MAN AG – paritätisch besetzt. Die Amtszeit des Aufsichtsrats bei der 
MAN SE beträgt jeweils fünf Jahre, das Jahr gerechnet vom Ende einer ordentlichen Haupt-
versammlung bis zum Ende der nächsten. Abweichend läuft die Amtszeit des ersten Auf-
sichtsrats der MAN SE bis zur Beendigung der 2. ordentlichen Hauptversammlung der MAN 
SE die nach der Eintragung der MAN SE im zuständigen Handelsregister beim Amtsgericht 
stattfindet (§ 5.3 des Umwandlungsplans).  
 
Die acht Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der MAN SE werden von der Hauptversamm-
lung gewählt. Die acht Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der MAN SE werden nach den 
Bestimmungen der nach dem SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) geschlossenen Vereinbarung 
über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE in der jeweils aktuellen Fassung von den 
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Arbeitnehmern in den Aufsichtsrat der SE berufen (§ 5.4 des Umwandlungsplans). Die acht 
Arbeitnehmervertreter für die 1. Amtszeit des Aufsichtsrats der MAN SE sind in Anlage 16.6 
der Vereinbarung, die als Anlage 2 dem Umwandlungsplan beigefügt ist, aufgeführt.  
 
§ 5.5 des Umwandlungsplans stellt klar, dass die Ämter der Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitglieder der MAN AG mit der Eintragung der Umwandlung der Gesellschaft in eine SE  
enden. § 203 UmwG findet keine Anwendung. 
 
1.6 Angaben zum Verfahren zur Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitneh-

mer in der MAN SE (§ 6 des Umwandlungsplans) 
 
§ 6 des Umwandlungsplans enthält Angaben zum Verfahren, nach dem die Vereinbarung 
über die Beteiligung der Arbeitnehmer gemäß der Bestimmungen des SEBG und den jewei-
ligen die SE-RL bzw. die SE-VO umsetzenden nationalen Gesetzen in den übrigen Mitglied-
staaten der EU und den Vertragsstaaten des EWR, in denen Arbeitnehmer der MAN Gruppe 
beschäftigt sind, abgeschlossen wurde. 
 
a) Grundsätze und Begriffe (§ 6.1 und § 6.2 des Umwandlungsplans) 
 
§ 6.1 des Umwandlungsplans erläutert die wesentlichen Grundsätze des Verfahrens zur Be-
teiligung der Arbeitnehmer. Danach ist im Zusammenhang mit der formwechselnden Um-
wandlung der MAN AG in eine SE ein Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer in 
der zukünftigen MAN SE nach den Bestimmungen des SEBG durchzuführen. Das Verfahren 
zur Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE ist geprägt vom Grundsatz des Schutzes der 
erworbenen Rechte der Arbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 SEBG). Der Abschluss des Verhandlungs-
verfahrens ist gemäß Art. 12 Abs. 2 SE-VO Voraussetzung für die Eintragung der SE in das 
Handelsregister und damit für das Wirksamwerden der Umwandlung der MAN AG in eine 
SE. Ziel eines solchen Verfahrens ist der Abschluss einer Vereinbarung über die Beteiligung 
der Arbeitnehmer in der SE gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 SEBG, insbesondere also über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der MAN SE und des Verfahrens zur Unter-
richtung und Anhörung der Arbeitnehmer entweder durch die Bildung eines SE-Betriebsrates 
oder in einer sonstigen mit dem Vorstand der MAN AG zu vereinbarenden Weise. Für den 
Fall, dass das Verhandlungsverfahren nicht mit einer Vereinbarung zur Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer, einschließlich der Rechte zur Unterrichtung und Anhörung, zwischen der Un-
ternehmensleitung und den Vertretern der Arbeitnehmer abgeschlossen wird, sieht das 
SEBG Auffangregelungen hinsichtlich der Mitbestimmung und des Verfahrens zur Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer vor.  
 
§ 6.2 des Umwandlungsplans erläutert die gesetzliche Definition der Beteiligung der Arbeit-
nehmer in der SE, einschließlich der Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung, durch 
welche die Vertreter der Arbeitnehmer auf die Beschlussfassung in der Gesellschaft Einfluss 
nehmen können. Insoweit wird auf die Ausführungen in § 6.2 des Umwandlungsplans ver-
wiesen. 
 
b) Einleitung des Verfahrens zur Beteiligung der Arbeitnehmer (§§ 6.3 und 6.4 des 

Umwandlungsplans) 
 
§§ 6.3 und 6.4 des Umwandlungsplans beschreiben die Einleitung des Verfahrens über die 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch den Vorstand der MAN AG in der Form der hierfür nach 
dem SEBG vorgesehenen Information der Arbeitnehmer und betroffenen Arbeitnehmerver-
tretungen. Das Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer wurde vom Vorstand der MAN 
AG mit Schreiben vom 28. Juli 2008 eingeleitet. Zugleich informierte der Vorstand der MAN 
AG die jeweiligen Arbeitnehmervertretungen (einschließlich der deutschen Sprecheraus-
schüsse) der MAN AG, ihrer betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe in 
den Mitgliedstaaten der EU und den Vertragsstaaten des EWR gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 
SEBG über die beabsichtigte formwechselnde Umwandlung der MAN AG in eine Europä-
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ische Gesellschaft (SE). Dort, wo keine Arbeitnehmervertretungen in den betroffenen Toch-
tergesellschaften oder betroffenen Betrieben vorhanden waren, wurden die jeweiligen Ar-
beitnehmer informiert. Gleichzeitig forderte der Vorstand der MAN AG die jeweiligen Arbeit-
nehmervertretungen (einschließlich der deutschen Sprecherausschüsse) und dort, wo keine 
Arbeitnehmervertretungen vorhanden waren, die Arbeitnehmer der MAN AG, ihrer betroffe-
nen Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe auf, ein besonderes Verhandlungsgre-
mium der Arbeitnehmervertreter mit dem Ziel zu bilden, die Beteiligung der Arbeitnehmer in 
der zukünftigen SE mit dem Vorstand zu verhandeln und in einer gemeinsamen Vereinba-
rung festzulegen. Das Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer konnte bereits vor der 
Offenlegung des Umwandlungsplans erfolgen (siehe hierzu, oben, Abschnitt V. 5. dieses 
Berichts).  
 
c) Konstituierung des besonderen Verhandlungsgremiums und Abschluss der 

Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer (§§ 6.5, 6.6 und 6.7 des 
Umwandlungsplans) 

 
§§ 6.5 bis 6.7 des Umwandlungsplans beschreiben die Zusammensetzung und die Konsti-
tuierung des besonderen Verhandlungsgremiums. Auf Basis der Arbeitnehmeranzahlen in 
den jeweiligen Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Information über die Umwandlung sowie 
zur Aufforderung zur Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums durch den Vorstand 
der MAN AG entfielen auf die Mitgliedstaaten für das besondere Verhandlungsgremium in-
sgesamt 26 Sitze wie folgt:  
 
Deutschland   7   Lettland   1 
Polen     2    Niederlande   1 
Belgien   1   Norwegen   1 
Dänemark   1   Österreich   1 
Frankreich   1   Portugal   1 
Griechenland   1   Schweden   1 
Großbritannien  1   Slowakei   1 
Italien    1   Slowenien   1 
Spanien   1   Tschechien   1 
Ungarn   1 
 
Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 SEBG hatten die Arbeitnehmer bzw. ihre Arbeitnehmervertretun-
gen in den jeweiligen Mitgliedstaaten 10 Wochen ab Erhalt der Information durch den Vor-
stand der MAN AG Zeit, die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums gemäß den 
jeweils anzuwendenden nationalen Vorschriften zur Umsetzung der SE-RL bzw. der SE-VO 
zu wählen. Für die inländischen Vertreter bedeutete dies, dass sich unter den sieben deut-
schen Mitgliedern des besonderen Verhandlungsgremiums zwei Gewerkschaftsvertreter und 
ein leitender Angestellter befinden mussten. Bis zum 9. Oktober 2008, also innerhalb der 10-
wöchigen Frist des § 11 Abs. 1 Satz 1 SEBG, lagen dem Vorstand der MAN AG sämtliche 
Ergebnisse der in den betroffenen Mitgliedstaaten durchgeführten Wahlen zur Entsendung 
von Mitgliedern in das besondere Verhandlungsgremium einschließlich deren Ersatzmitglie-
dern und für Deutschland einschließlich der zwei Gewerkschaftsvertreter und eines Vertre-
ters für die leitenden Angestellten vor. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2008 lud der Vorstand 
der MAN AG daraufhin die jeweiligen Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums zu 
dessen konstituierenden Sitzung am 16. Oktober 2008 in München ein. Anschließend wur-
den die Verhandlungen zwischen dem Vorstand der MAN AG und dem besonderen Ver-
handlungsgremium mit dem Ziel aufgenommen, eine Vereinbarung über die Ausgestaltung 
des Beteiligungsverfahrens und die Festlegung der Beteiligung der Arbeitnehmer in der zu-
künftigen SE gemäß Art. 3 Abs. 3, Art. 4 Abs. 1 SE-RL i.V.m. §§ 13 Abs. 1, 21 SEBG zu tref-
fen. Die Verhandlungen wurden am 18. Februar 2009 erfolgreich mit dem Abschluss einer 
Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE zwischen dem Vorstand der 
MAN AG und dem besonderen Verhandlungsgremium abgeschlossen. Die Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass 
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die Hauptversammlung der MAN AG die formwechselnde Umwandlung der MAN AG in eine 
SE mit einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals umfasst, beschließt. 
 
1.7 Vereinbarungen zwischen dem Vorstand der MAN AG und dem besonderen 

Verhandlungsgremium, Folgen der Umwandlung für die Arbeitnehmer und ihre 
Vertretungen 

 
§ 7 des Umwandlungsplans erläutert die Bestimmungen der zwischen dem Vorstand der 
MAN AG und dem besonderen Verhandlungsgremium am 18. Februar 2009 abgeschlosse-
nen Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE. Zudem werden die Fol-
gen der Umwandlung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen erläutert.  
 
a) Geltungsbereich der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium, 

Begriffsbestimmungen (§ 7.1 des Umwandlungsplans) 
 
§ 7.1 des Umwandlungsplans erläutert den Geltungsbereich der Vereinbarung mit dem be-
sonderen Verhandlungsgremium, der sich räumlich auf die Mitgliedstaaten der EU und des 
EWR (ohne Schweiz) erstreckt, in denen Arbeitnehmer der MAN Gruppe beschäftigt sind (§ 
1.1 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Soweit nichts anderes in 
der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium bestimmt ist, finden die Be-
stimmungen der SE-VO, der SE-RL und des SEBG sowie in Deutschland die übrigen natio-
nalen Bestimmungen Anwendung; letztere allerdings nur, soweit es sich nicht um Bestim-
mungen des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes handelt, die jeweils nur dann ange-
wendet werden, wenn in der Vereinbarung auf sie verwiesen wird. Das Europäische Be-
triebsräte-Gesetz findet neben der Vereinbarung ebenfalls keine Anwendung auf die SE (Art. 
47 Abs. 1 Nr. 2 SEBG). Nach der Vereinbarung finden die Bestimmungen der deutschen 
Mitbestimmungsgesetze auf die SE ebenfalls nur Anwendung, soweit nichts Anderes gere-
gelt ist. Die Geltung der Unternehmensmitbestimmungsgesetze in den deutschen Tochter-
gesellschaften der SE bleibt unberührt (Art. 13 Abs. 3 lit. b) SE-RL, Art. 47 Abs. 1 Nr. 1 
SEBG). Die jeweiligen nationalen Bestimmungen in den einzelnen Mitgliedstaaten bleiben 
ebenfalls unberührt (§ 1.2 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). 
 
b) Größe und Zusammensetzung des SE-Betriebsrats (§§ 7.2 bis 7.4 des Umwand-

lungsplans) 
 
In den §§ 7.2 bis 7.4 des Umwandlungsplans werden die Regelungen der Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium zur Bildung des SE-Betriebsrats bei der MAN SE 
erläutert (§ 2.1 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Dieser er-
setzt den zurzeit in der MAN Gruppe bestehenden Europäischen Betriebsrat. Die Höchstzahl 
der Mitglieder des SE-Betriebsrats beträgt, sofern sich aus der Vereinbarung mit dem be-
sonderen Verhandlungsgremium nichts anderes ergibt, bei einer Gesamtarbeitnehmeranzahl 
aller Gesellschaften der MAN Gruppe im Geltungsbereich der Vereinbarung mit dem beson-
deren Verhandlungsgremium von mehr als 25.000 bis zu 40.000 24 Mitglieder, von mehr als 
40.000 bis zu 55.000 26 Mitglieder und von mehr als 55.000 31 Mitglieder (§ 2.2 der Verein-
barung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Die Sitze des SE-Betriebsrats werden 
gemäß § 3.1 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium wie folgt auf die 
Mitgliedstaaten verteilt: Jeder Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR, in denen Arbeitnehmer 
der MAN Gruppe beschäftigt sind, erhält je volle 2.500 Arbeitnehmer einen Sitz im SE-
Betriebsrat. Die verbleibenden Sitze werden – bis auf einen – den Mitgliedstaaten mit den 
jeweils größten (verbleibenden) Arbeitnehmeranzahlen zugeordnet. Die danach nicht be-
rücksichtigten Mitgliedstaaten werden in einem Entsendungskreis zusammen gefasst und 
erhalten zusammen einen Sitz. Die aus den jeweiligen Mitgliedstaaten in den SE-Betriebsrat 
zu entsendenden Mitglieder werden nach den jeweils anwendbaren nationalen Bestimmun-
gen zur Umsetzung der SE-RL bzw. der SE-VO in den SE-Betriebsrat gewählt oder entsen-
det. Falls es bis zur Konstituierung des SE-Betriebsrates in einem Mitgliedstaat nicht zu einer 
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Wahl, Bestellung oder Einleitung des jeweiligen Verfahrens nach den nationalen Bestim-
mungen zur Entsendung eines Vertreters in den SE-Betriebsrat kommt, fällt der jeweilige 
Mitgliedstaat sowie die auf diesen entfallenden Sitze im SE-Betriebsrat und Stimmen bis zum 
Ende der Amtsperiode des SE-Betriebsrats dem Entsendungskreis zu (§ 3.4 der Vereinba-
rung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Zusätzlich wird für den Zeitraum bis zum 
Ausscheiden der MAN Ferrostaal AG und nachgeordneter Unternehmen (MAN Ferrostaal 
Teilkonzern) aus der MAN Gruppe für die Mitgliedstaaten, in denen Arbeitnehmer des Teil-
konzerns der MAN Ferrostaal Aktiengesellschaft beschäftigt sind, für diese Mitarbeiter ein 
eigener Entsendungskreis gebildet, dem zwei Sitze im SE-Betriebsrat zugeordnet werden (§ 
3.2 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Der SE-Betriebsrat ist 
damit europäisch zu besetzen, d.h. er wird sich jeweils unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Arbeitnehmeranzahlen der MAN Gruppe in den jeweiligen Mitgliedstaaten zusammen set-
zen. Damit wird sicher gestellt, dass die Interessen der Arbeitnehmer in den einzelnen Mit-
gliedstaaten angemessen berücksichtigt werden. Für die weitere Amtsperiode des SE-
Betriebsrat gilt:  
 
Auf der Grundlage der zum Umwandlungszeitpunkt in der MAN Gruppe in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten der EU bzw. in den Vertragsstaaten des EWR voraussichtlich beschäftigten 
Arbeitnehmeranzahlen wird der erste SE-Betriebsrat – ohne Berücksichtigung des MAN Fer-
rostaal Teilkonzerns der – aus insgesamt 26 Mitgliedern bestehen. Die 26 Sitze des ersten 
SE-Betriebsrats werden wie folgt auf die Mitgliedstaaten verteilt: Deutschland 13, Polen zwei, 
Österreich zwei und Dänemark zwei Sitze sowie Großbritannien, Frankreich, Spanien, Slo-
wakei, Italien, Tschechien und die im Entsendungskreis erfassten restlichen Mitgliedstaaten 
zusammen jeweils einen Sitz (§ 5.1 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungs-
gremium). Hinzu kommen zwei Sitze für den MAN Ferrostaal Teilkonzern, sofern und solan-
ge dieser zur MAN Gruppe gehört.  

 
Die Wahl von SE-Betriebsratsmitgliedern erfolgt in den jeweiligen Mitgliedstaaten für die auf 
diese entfallenden Sitze entsprechend den für die Wahl bzw. Entsendung von Mitgliedern in 
das besondere Verhandlungsgremium geltenden nationalen Regelungen (§ 5.2 Abs. 1 der 
Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Basis sind die vom Vorstand der 
SE gemäß § 4.1 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium zum relevan-
ten Zeitpunkt mitgeteilten Daten zu den Arbeitnehmerzahlen im Geltungsbereich der Verein-
barung in den einzelnen Mitgliedstaaten und in den Teilkonzernen der MAN Gruppe. Für den 
Entsendungskreis, d.h. bei den Mitgliedstaaten, die nicht jeweils eigene Kandidaten entsen-
den, erfolgt die Wahl des SE-Betriebsratsmitglieds durch Ländervertreter, die wiederum ent-
sprechend dem Verfahren zur Entsendung von Mitgliedern in das besondere Verhandlungs-
gremium in den jeweiligen Mitgliedstaaten zu wählen sind (§ 5.2 Abs. 2 der Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium). Wahlvorschläge können dabei von jedem Be-
triebsratsgremium und den Arbeitnehmern, die nicht durch eine Arbeitnehmervertretung rep-
räsentiert sind, in den jeweiligen Mitgliedstaaten bei dem jeweils nach den nationalen Be-
stimmungen zuständigen Wahlgremium eingebracht werden. Bei der Wahl der Mitglieder für 
den SE-Betriebsrat sollen in den jeweiligen Mitgliedstaaten die jeweiligen Teilkonzerne der 
MAN Gruppe sowie die wesentlichen Produktionsstandorte und die Vertriebs- und Service-
organisationen angemessen berücksichtigt werden (§ 5.3 b) der Vereinbarung mit dem be-
sonderen Verhandlungsgremium). In Mitgliedstaaten, auf die mehrere Sitze entfallen, soll 
zudem – soweit möglich – für jeden Teilkonzern der MAN Gruppe im Mitgliedstaat, in dem 
die jeweilige Führungsgesellschaft eines Teilkonzerns ihren Sitz hat, jeweils ein Mitglied in 
den SE-Betriebsrat gewählt werden, das entweder am Sitz der Führungsgesellschaft oder 
einer anderen Gesellschaft des jeweiligen Teilkonzerns beschäftigt ist (§ 5.3 a) der Vereinba-
rung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Durch diese Regelung wird insbesondere 
sicher gestellt, dass auch die Arbeitnehmer der MAN AG und die dieser zugeordneten Ge-
sellschaften, die nicht einem anderen Teilkonzern zugeordnet sind, angemessen im SE-
Betriebsrat vertreten sind.  
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Die Mitglieder des SE-Betriebsrats werden jeweils für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt 
(§ 5.6 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Unter- oder über-
schreitet die Gesamtarbeitnehmeranzahl in der MAN Gruppe während der regulären vier-
jährigen Amtszeit die in § 2.2 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium 
definierten Schwellenwerte, bleibt die Anzahl der Sitze im SE-Betriebsrat bis zum Ende der 
laufenden Amtsperiode grundsätzlich unverändert (§ 5.7 der Vereinbarung mit dem besonde-
ren Verhandlungsgremium). Hierdurch werden die Kontinuität und die Funktionsfähigkeit des 
SE-Betriebsrats abgesichert. Im Falle der Übernahme einer wesentlichen (nach der Über-
nahme dann betroffenen) Tochtergesellschaft einschließlich der mit dieser verbundenen Un-
ternehmen oder bei der Errichtung eines neuen Standortes mit jeweils insgesamt mehr als 
3.000 Arbeitnehmern im Geltungsbereich der Vereinbarung gilt jedoch, dass der SE-
Betriebsrat um einen und bei weiteren 10.000 Arbeitnehmern im Geltungsbereich der Ver-
einbarung um einen  weiteren zusätzlichen Sitz – maximal also um bis zu zwei  zusätzliche 
Sitze – bis zum Ende der laufenden Amtsperiode erweitert wird (§ 5.8 der Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium). Hierdurch werden wesentliche Schwankungen von 
Arbeitnehmerzahlen berücksichtigt und sicher gestellt, dass die neu in die MAN Gruppe hin-
zukommenden Arbeitnehmer angemessen und gleichberechtigt im SE-Betriebsrat vertreten 
sind. 
 
c) Zuständigkeiten, Befugnisse und Rechte des SE-Betriebsrats auf Unterrichtung 

und Anhörung durch den Vorstand der MAN SE (§§ 7.6 bis 7.9 des Umwand-
lungsplans) 

 
§§ 7.6 bis 7.9 des Umwandlungsplans erläutern die Zuständigkeiten, Befugnisse und Rechte 
des SE-Betriebsrats auf Unterrichtung und Anhörung durch den Vorstand der MAN SE ge-
mäß den Bestimmungen der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium. Die 
Zuständigkeiten und Befugnisse des SE-Betriebsrats sind in § 10 der Vereinbarung mit dem 
besonderen Verhandlungsgremium aufgeführt. Danach ist der SE-Betriebsrat für die Angele-
genheiten zuständig, die die SE selbst, eine ihrer Tochtergesellschaften oder einen ihrer 
Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat betreffen oder die über die Befugnisse der zuständi-
gen Organe auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaates hinausgehen und jeweils wesentli-
che grenzüberschreitende Auswirkungen haben, die mindestens zwei Gesellschaften oder 
Betriebe der MAN Gruppe in zwei Mitgliedstaaten betreffen.  
 
Die Rechte des SE-Betriebsrats auf Unterrichtung und Anhörung durch den Vorstand der 
MAN SE ergeben sich aus § 11 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgre-
mium. Danach hat der Vorstand der SE den SE-Betriebsrat mindestens einmal im Kalender-
jahr in einer gemeinsamen Sitzung schriftlich zu unterrichten und anzuhören. Gegenstand 
der Unterrichtung und Anhörung des SE-Betriebsrats sind Berichte über die Entwicklung der 
Geschäftslage und die Perspektiven der SE. Dazu gehören insbesondere, soweit im Gel-
tungsbereich der Vereinbarung und für die MAN Gruppe von wesentlicher Bedeutung, die in 
§ 11.1 a) bis m) der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium aufgeführten 
Sachverhalte. Zudem hat der Vorstand der SE den SE-Betriebsrat über außergewöhnliche 
Umstände, die erhebliche Auswirkungen auf die Interessen der Arbeitnehmer der MAN 
Gruppe im Geltungsbereich dieser Vereinbarung haben, ebenfalls rechtzeitig schriftlich zu 
unterrichten und anzuhören (§ 11.2 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungs-
gremium). Eine Unterrichtung und Anhörung des SE-Betriebsrats aus außerordentlichem 
Grund ist insbesondere vorgesehen bei a) Stilllegung, Verlegung oder Verlagerung von Un-
ternehmen, Betrieben oder wesentlichen Betriebsteilen, b) bei Massenentlassungen und c) 
bei erstmaligen Auftrags- und/oder Umsatzrückgängen oder im Zusammenhang mit den erst-
maligen Auftrags- und/oder Umsatzrückgängen im vorangegangenen Quartal von mehr als 
20% im Vergleich zum Vorjahr (§ 11.2 a) bis c) der Vereinbarung mit dem besonderen Ver-
handlungsgremium). Zudem sind, soweit die Interessen der leitenden Angestellten in 
Deutschland wesentlich betroffen sind, die Vorsitzenden der höchsten deutschen Interes-
senvertretungen der leitenden Angestellten wie der SE-Betriebsrat zu informieren. Im Übri-
gen haben die 1. Vorsitzenden der deutschen Sprecherausschüsse das Recht, generell ein-
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mal im Kalenderjahr an einer Sitzung des SE-Betriebsrats und/oder des geschäftsführenden 
Ausschusses teilzunehmen sowie darüber hinaus an Sitzungen des SE-Betriebsrats dann 
teilzunehmen und in diesen Sitzungen Anträge zur Tagesordnung zu stellen, wenn und so-
weit die Interessen der leitenden Angestellten wesentlich betroffen sind (§ 11.8 der Vereinba-
rung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Durch diese Regelung wird dem Informa-
tions- und Anhörungsbedürfnis der Vertretungen der leitenden Angestellten in Deutschland 
angemessen Rechnung getragen.  
 
Die Arbeitnehmervertretungen und, soweit keine Arbeitnehmervertretungen vorhanden sind, 
die Arbeitnehmer der Gesellschaften und Betriebe der MAN Gruppe, die nicht unmittelbar im 
SE-Betriebsrat vertreten sind, werden durch den SE-Betriebsrat über den Inhalt der jeweili-
gen Sitzungen zu den Punkten in § 11.1 a) bis c) der Vereinbarung mit dem besonderen 
Verhandlungsgremium und im Übrigen nur dann, wenn die Arbeitnehmervertretungen oder – 
soweit keine Arbeitnehmervertretungen vorhanden sind – die Arbeitnehmer der Gesellschaf-
ten und der Betriebe der MAN Gruppe jeweils im Einzelfall betroffen sind, durch die Über-
sendung der Sitzungsunterlagen schriftlich unterrichtet und zudem angehört. Arbeitnehmer-
vertretungen dieser Gesellschaften der MAN Gruppe können sich im Übrigen mit ihren Vor-
stellungen an den Vorsitzenden des SE-Betriebsrats wenden oder schriftliche Anfragen zur 
Beantwortung durch den Vorstand der SE im Rahmen von Sitzungen beim SE-Betriebsrat 
einreichen (§ 12 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Die Ge-
heimhaltungspflichten, finanziellen und materiellen Mittel des SE-Betriebsrats sowie der 
Schutz der Betriebsratsmitglieder sind in den §§ 13 und 14 der Vereinbarung mit dem be-
sonderen Verhandlungsgremium geregelt und entsprechen den bisher geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen. 
 
d) Größe des SE-Aufsichtsrats, Nominierung und Wahl der Arbeitnehmervertreter 

im SE-Aufsichtsrat, Rechte und Pflichten der Arbeitnehmervertreter (§§ 7.10 bis 
7.12 des Umwandlungsplans) 

 
Mit Wirksamwerden der Umwandlung der MAN AG in eine SE zum Umwandlungszeitpunkt 
enden die Ämter sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der MAN AG (Arbeitnehmervertreter 
ebenso wie Anteilseignervertreter). Der Aufsichtsrat der MAN SE besteht gemäß Art. 40 Abs. 
3 Satz 1 SE-VO, § 17 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 15.1 der Vereinbarung mit dem besonderen 
Verhandlungsgremium i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung der MAN SE nicht mehr aus 20, son-
dern aus 16 Mitgliedern. Er ist nach wie vor paritätisch zu besetzen.  
 
Die acht Anteilseignervertreter für den neuen (ersten) Aufsichtsrat der MAN SE werden von 
der Hauptversammlung gewählt (§ 7.3 Satz 1 der Satzung der MAN SE). §§ 7.10 bis 7.12 
des Umwandlungsplans erläutern die Bestimmungen der Vereinbarung mit dem besonderen 
Verhandlungsgremium zur Nominierung und Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
der MAN SE. Die acht Arbeitnehmervertreter werden nach den Bestimmungen der nach dem 
SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) geschlossenen Vereinbarung über die Beteiligung der Ar-
beitnehmer in der SE in der jeweils aktuellen Fassung von den Arbeitnehmern in den Auf-
sichtsrat der SE berufen (§ 7.3 Satz 2 der Satzung der MAN SE). Gemäß § 15.2 der Verein-
barung mit dem besonderen Verhandlungsgremium entfallen von den acht Arbeitnehmerver-
tretern im Aufsichtsrat der SE sechs auf innerbetriebliche und zwei auf gewerkschaftliche 
Vertreter. Die sechs auf die innerbetrieblichen Arbeitnehmervertreter im SE-Aufsichtsrat ent-
fallenden Sitze werden zunächst durch den SE-Betriebsrat unter Berücksichtigung der Ar-
beitnehmeranzahlen in den Mitgliedstaaten zur Gesamtarbeitnehmeranzahl in der MAN 
Gruppe auf die Mitgliedstaaten verteilt (§ 16.1 der Vereinbarung mit dem besonderen Ver-
handlungsgremium). Die jeweiligen betrieblichen Arbeitnehmervertreter der Arbeitnehmer in 
den jeweiligen Gesellschaften der MAN Gruppe – in Deutschland einschließlich der Spre-
cherausschüsse – können den jeweils höchsten nationalen Arbeitnehmervertretungen Vor-
schläge zur Nominierung von Kandidaten zur Entsendung in den SE-Aufsichtsrat unterbrei-
ten (§ 16.2 a) der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Die jeweils 
höchsten Arbeitnehmervertretungen – in Deutschland einschließlich der höchsten Sprecher-
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ausschüsse – können die Kandidaten dann zur Wahl in den SE-Aufsichtsrat nominieren (§ 
16.2 b) der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Die zwei gewerk-
schaftlichen Arbeitnehmervertreter im SE-Aufsichtsrat werden von der vom Europäischen 
Metallarbeiterbund beauftragten Gewerkschaft in Abstimmung mit den übrigen in der MAN 
Gruppe vertretenen Gewerkschaften nominiert (§ 16.3 der Vereinbarung mit dem besonde-
ren Verhandlungsgremium). Der SE-Betriebsrat wählt und entsendet anschließend die jewei-
ligen Arbeitnehmervertreter in den SE-Aufsichtsrat (§ 16.1 der Vereinbarung mit dem beson-
deren Verhandlungsgremium). Gemäß § 16.6 der Vereinbarung werden die in Anlage 16.6 
der Vereinbarung aufgeführten 8 Personen bis zur Beendigung der 2. ordentlichen Haupt-
versammlung der SE, die nach der Eintragung der SE im zuständigen Handelsregister beim 
Amtsgericht München stattfindet, als Vertreter für die Arbeitnehmer im SE-Aufsichtsrat nebst 
deren Ersatzmitgliedern bestimmt.  
 
Wesentlich ist damit, dass die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat damit zukünftig nicht 
mehr ausschließlich von inländischen Arbeitnehmern der MAN Gruppe und den inländischen 
Gewerkschaften, sondern auch unter Beteiligung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften 
anderer Mitgliedstaaten der EU und der Vertragsstaaten des EWR gewählt werden. Hier-
durch wird das Selbstverständnis der Gesellschaft als europäisches Unternehmen zum Aus-
druck gebracht. Die Zuständigkeiten und Befugnisse der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
rat der SE einschließlich ihrer Rechte und Pflichten richten sich, soweit in der Vereinbarung 
nichts anderes geregelt ist, wie zuvor auch bei der MAN AG, nach den Bestimmungen der 
Satzung der SE und den deutschen Gesetzen. Die Vereinbarung mit dem besonderen Ver-
handlungsgremium über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE sieht insoweit lediglich 
Konkretisierungen der bereits bei der MAN AG bestehenden Rechte und Pflichten der Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat vor (§ 17 der Vereinbarung mit dem besonderen Ver-
handlungsgremium). Für den Fall, dass dem Aufsichtsrat der SE kein leitender Angestellter 
angehört – dies ist bei dem 16 köpfigen Aufsichtsratsgremium der MAN SE der Fall –, wird 
die MAN AG durch eine gesonderte Vereinbarung sicherstellen, dass die die leitenden An-
gestellten betreffenden Angelegenheiten mit diesen in angemessener Weise auf Gesamt-
konzernebene beraten werden. 

 
Die Vergütung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der MAN SE ist in § 18 der Verein-
barung mit dem besonderen Verhandlungsgremium geregelt. Die Arbeitnehmervertreter un-
terliegen im Übrigen ebenfalls der gesetzlichen als auch der in § 13 der Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium geregelten Geheimhaltungspflicht im Hinblick auf 
Sachverhalte mit denen sich der Aufsichtsrat der SE befasst (§ 19 der Vereinbarung mit dem 
besonderen Verhandlungsgremium). 
 
e) Inkrafttreten, Neuverhandlung und Kündigung der Vereinbarung (§§ 7.13 bis 

7.18 des Umwandlungsplans) 
 
Die §§ 7.13 bis 7.18 des Umwandlungsplans erläutern die Bestimmungen der Vereinbarung 
mit dem besonderen Verhandlungsgremium im Hinblick auf Inkrafttreten, Neuverhandlungen 
und Kündigung der Vereinbarung. 
 
Die Vereinbarung tritt – soweit gesetzlich zulässig und anwendbar – am Tag des (zustim-
menden) Beschlusses der Hauptversammlung der MAN AG über die formwechselnde Um-
wandlung der MAN AG und im Übrigen zum Umwandlungszeitpunkt in Kraft und hat eine 
feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 (§ 21.1 der Vereinbarung mit dem besonderen 
Verhandlungsgremium). Nach diesem Zeitpunkt haben sowohl der Vorstand der SE als auch 
der SE-Betriebsrat (als Vertreter des besonderen Verhandlungsgremiums) das Recht, die 
Vereinbarung mit einer Frist von 8 Monaten ordentlich zu kündigen (§ 21.2 der Vereinbarung 
mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Außerordentliche Kündigungen bleiben unbe-
rührt.  
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Die Vereinbarung kann von den Parteien jederzeit einvernehmlich angepasst werden (§ 20.2 
der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Im Falle von strukturellen 
Änderungen der SE im Sinne des § 18 Abs. 3 SEBG, die geeignet sind, Beteiligungsrechte 
der Arbeitnehmer der SE zu mindern, hat der SE-Betriebsrat sowie der Vorstand der SE ei-
nen Anspruch auf Verhandlungen über eine angemessene Anpassung dieser Vereinbarung 
(§ 20.3 Satz 1 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). Soweit dem 
nicht bereits durch die Bestimmungen dieser Vereinbarung Rechnung getragen wird, sind 
„strukturelle Änderungen“ insbesondere in Fällen gegeben, in denen a) wesentliche Verän-
derungen der Struktur der MAN Gruppe durch Maßnahmen erfolgen, die mindestens 20% 
der jeweils aktuellen Arbeitnehmer der MAN Gruppe betreffen, b) das Verwaltungssystem 
(von einer dualistischen in eine monistische Struktur) gewandelt wird und/oder c) der Erwerb 
eines Teilkonzerns innerhalb des Geltungsbereichs dieser Vereinbarung erfolgt, d.h. des 
Erwerbs von wesentlichen Beteiligungen an anderen Unternehmen durch die SE, sofern die-
se erheblichen Einfluss auf die Gesamtstruktur der SE haben.  
 
Im Falle von Neuverhandlungen tritt an die Stelle des besonderen Verhandlungsgremiums 
der SE-Betriebsrat (§ 20.1 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). 
Zudem wird jeweils nicht die gesamte Vereinbarung neu verhandelt, sondern – je nach An-
lass der Neuverhandlung – lediglich diejenigen Bestimmungen dieser Vereinbarung, die auf-
grund des Anlasses der Neuverhandlungen konkret betroffen sind (§ 20.4 der Vereinbarung 
mit dem besonderen Verhandlungsgremium).  
 
Falls in Neuverhandlungen aufgrund struktureller Änderungen im Sinne von § 20.3 der Ver-
einbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium keine Einigung innerhalb eines Jah-
res nach Zugang des Anpassungsverlangens aufgrund eines Beschlusses des SE-
Betriebsrat oder des Vorstands der SE bei der jeweils anderen Partei zur Einleitung von 
Neuverhandlungen zwischen den Parteien erzielt wird, hat jede Partei mit Beschluss festzu-
halten, welche Punkte in den Neuverhandlungen keiner einvernehmlichen Lösung zugeführt 
werden konnten (§ 20.5 Satz 1 a) der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgre-
mium). Für die in dem jeweiligen Beschluss aufgeführten Punkte gelten ab dem Zeitpunkt 
der Beschlussfassung bis zum Ablauf der zum Beschlusszeitpunkt laufenden Amtsperiode 
des SE-Betriebsrats für den SE-Betriebsrat diejenigen Bestimmungen aus den §§ 1 bis 14 
und §§ 20 bis 22 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium und bis zum 
Ablauf der zum Beschlusszeitpunkt laufenden Amtsperiode des SE-Aufsichtsrats für den SE-
Aufsichtsrat diejenigen Bestimmungen aus den § 1 und §§ 15 bis 22 der Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium unverändert fort. Nach Ablauf der jeweiligen Amts-
periode des SE-Betriebsrats bzw. des SE-Aufsichtsrats finden jeweils die einzelnen Bestim-
mungen des SEBG Anwendung (Auffanglösung). Hierdurch wird die Funktionsfähigkeit des 
jeweils aktuellen SE-Betriebsrats bzw. SE-Aufsichtsrats für die jeweils laufende Amtsperiode 
sicher gestellt. Erst wenn es nach Ablauf der Amtsperiode nicht zu einer Einigung zwischen 
den Parteien kommen sollte, greift die gesetzliche Auffangregelung i.S.d. SEBG für diejeni-
gen Bestimmungen, über die zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Einigung erzielt wurde.  
 
Im Falle einer Kündigung der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium ge-
lten die Bestimmungen der Vereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung zu-
nächst für sechs Monate und bei einer einvernehmlichen Verlängerung um weitere sechs 
Monate unverändert fort, um die Handlungsfähigkeit des SE-Betriebsrats und des Aufsichts-
rats der MAN SE in diesem Zeitraum zu gewährleisten (§ 21.4 der Vereinbarung mit dem 
besonderen Verhandlungsgremium). Haben sich die Parteien bis dahin nicht geeinigt, gelten 
bis zum Ablauf der aktuellen Amtsperiode des SE-Betriebsrats die Bestimmungen der §§ 1 
bis 14 und §§ 20 bis 22 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium und 
bis zum Ablauf der aktuellen Amtsperiode des SE-Aufsichtsrats die Bestimmungen des § 1 
und der §§ 15 bis 22 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium unver-
ändert fort. Nach Ablauf der jeweiligen Amtsperiode gelten dann die Bestimmungen des 
SEBG nach denen die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer SE in Deutschland geregelt sind 
(Auffanglösung) (§ 21.4 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). 
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Unabhängig von einer Kündigung der Vereinbarung ist zudem ein Schlichtungsverfahren für 
den Fall vorgesehen, dass zwischen Vorstand und dem SE-Betriebsrat Meinungsverschie-
denheiten über Inhalt, Auslegung und Anwendung der Vereinbarung bestehen sollten (§ 22.2 
der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium). 
 
§§ 7.17 und 7.18 des Umwandlungsplans erläutern schließlich die Folgen der gesetzlichen 
Auffanglösung im Hinblick auf die betriebliche sowie die unternehmerische Mitbestimmung, 
die zur Anwendung kommen würde, falls sich die Parteien nicht innerhalb der vorstehend 
angegebenen Fristen einigen sollten. Zu Einzelheiten der Auffanglösung wird auf die Ausfüh-
rungen in den §§ 7.17 und 7.18 des Umwandlungsplans verwiesen. 
 
f) Sonstige Folgen der Umwandlung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 

(§§ 7.19 bis 7.22 des Umwandlungsplans) 
 
Die §§ 7.19 bis 7.22 des Umwandlungsplans stellen klar, dass die Umwandlung der MAN AG 
in eine SE – abgesehen von den vorstehend beschriebenen Änderungen – für die Arbeit-
nehmer der MAN Gruppe keine Auswirkungen hat. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse der 
Arbeitnehmer der MAN AG sowie die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer ihrer Tochterge-
sellschaften in der MAN Gruppe bleiben von der Umwandlung unberührt und bestehen un-
verändert mit der jeweiligen Gesellschaft der MAN Gruppe fort. 
 
Für die Mitglieder der jeweils bestehenden betrieblichen Arbeitnehmervertretungen der MAN 
AG und der Gesellschaften der MAN Gruppe ergeben sich – bis auf die Mitglieder des euro-
päischen Betriebsrats – durch die formwechselnde Umwandlung ebenfalls keine Änderun-
gen. Die bereits bestehenden betrieblichen Arbeitnehmervertretungen bleiben – bis auf den 
europäischen Betriebsrat – jeweils unverändert erhalten. Die bestehenden Betriebsvereinba-
rungen und Tarifverträge sowie die in anderen Mitgliedstaaten der EU bzw. in den Vertrags-
staaten des EWR bestehenden Kollektivvereinbarungen gelten nach Maßgabe der jeweiligen 
Vereinbarung unverändert fort. Aufgrund der Umwandlung sind auch keine anderen Maß-
nahmen vorgesehen oder geplant, die Auswirkungen auf die Situation der Arbeitnehmer der 
MAN AG und der Gesellschaften der MAN Gruppe hätten. 
 
g) Kosten (§ 7.23 des Umwandlungsplans) 
 
§ 7.23 des Umwandlungsplans stellt klar, dass die MAN AG (nach ihrer Umwandlung die 
MAN SE) die durch die Bildung und Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums ent-
standenen Kosten, insbesondere die sachlichen und persönlichen Kosten, die im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums, einschließlich der Ver-
handlungen entstehen bzw. entstanden sind, trägt, soweit diese objektiv erforderlich waren 
oder sind. Die Kosten werden in § 27 der Satzung MAN SE auf einen Betrag von bis zu 
3.000.000 Euro konkretisiert.  
 
1.8 Abschlussprüfer (§ 8 des Umwandlungsplans) 
 
Gemäß § 8 des Umwandlungsplans wird für das erste Geschäftsjahr der MAN SE die KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt. Das erste Geschäftsjahr der MAN 
SE ist das Geschäftsjahr der Gesellschaft, in dem der Formwechsel der MAN AG in eine 
Europäische Aktiengesellschaft im Handelsregister der MAN AG eingetragen wird. 
 
1.9  Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge (§ 9 des Umwandlungsplans) 
 
§ 9 des Umwandlungsplans stellt klar dass, die Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
träge zwischen der MAN AG und den in § 9 des Umwandlungsplans aufgeführten Gesell-
schaften der MAN Gruppe unverändert zwischen der MAN SE und den genannten Gesell-
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schaften bestehen bleiben. Die Umwandlung der MAN AG in eine SE führt insoweit zu kei-
nen Änderungen.  
 
2. Erläuterung der Satzung der MAN SE  
 
Mit dem Wirksamwerden der Umwandlung ändert die MAN AG ihre Rechtsform in die einer 
SE. Die Satzung der MAN AG wird durch eine neue Satzung der MAN SE ersetzt. Dieser 
Satzung, die Bestandteil des Umwandlungsplans und diesem als Anlage 1 beigefügt ist, 
muss die Hauptversammlung der MAN AG mit einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst, zustimmen.  
 
Der vorliegende Satzungsentwurf für die MAN SE basiert auf der bestehenden Satzung der 
MAN AG. Dabei konnten die Bestimmungen der derzeitigen Satzung der MAN AG weitest-
gehend für die Satzung der künftigen MAN SE übernommen werden, da die  wesentlichen 
für die Satzung der MAN SE relevanten Regelungen der SE-VO und des SEAG den  auf die 
Satzung einer Aktiengesellschaft anwendbaren Regelungen entspricht. In einzelnen Punkten 
wurde die Satzung zudem aktualisiert bzw. modernisiert. Nachstehend wird der Entwurf der 
Satzung für die MAN SE wie folgt erläutert: 
 
2.1 Firma, Sitz (§ 1 der Satzung) 
 
Die Firma wird von MAN Aktiengesellschaft in „MAN SE“ geändert. Durch die Änderung wird 
die neue Rechtsform bezeichnet. Sie ist zwingend anzugeben (Art. 11 Abs. 1 SE-VO). Im 
Übrigen wird die SE – wie die MAN AG – ihren Sitz in München haben. Dort hat sie auch ihre 
Hauptverwaltung.  
 
2.2 Gegenstand des Unternehmens (§ 2 der Satzung) 
 
Der Unternehmensgegenstand der MAN SE entspricht wortgleich dem Unternehmens-
gegenstand in § 2 der Satzung der MAN AG.  
 
2.3 Bekanntmachungen und Informationen (§ 3 der Satzung) 
 
Die Bestimmungen zu Bekanntmachungen der Gesellschaft sowie zu Informationen an die 
Inhaber zugelassener Wertpapiere entsprechen wortgleich denjenigen in der Satzung der 
MAN AG.  
 
2.4 Grundkapital und Aktien (§ 4 der Satzung) 
 
In § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung wurde das bisherige Grundkapital der MAN AG ein-
schließlich der Einteilung in Stückaktien, Stammaktien und Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 
unverändert für die MAN SE übernommen. Auch in der MAN SE lauten die Aktien auf den 
Inhaber und der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils an der Gesellschaft 
ist ausgeschlossen.  
 
§ 4 Abs. 3 der Satzung stellt klar, dass das Grundkapital durch die Umwandlung der MAN 
AG in eine SE erbracht ist. Die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung ist zur Einhal-
tung der aktienrechtlichen Gründungvorschriften erforderlich. 
 
§ 4 Abs. 4 der Satzung enthält das Genehmigte Kapital 2005 der MAN AG, das auf dem Be-
schluss in der ordentlichen Hauptversammlung der MAN AG vom 3. Juni 2005 beruht. Da-
nach ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis 
zum 2. Juni 2010 um bis zu 188.211.200 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 
von auf den Inhaber lautenden Stammaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005). Auch die Bestimmungen zum Ausschluss des Bezugs-
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rechts im Zusammenhang mit der Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2005 wurden unve-
rändert in die Satzung übernommen.  
 
Im Hinblick auf den Beschlussvorschlag zu TOP 6 der Einladung zur Hauptversammlung der 
MAN AG am 3. April 2009 wurden allerdings in § 4 der Satzung zwei neue Sätze 3 und 4 
eingefügt. Danach ist der Vorstand hinsichtlich eines Teilbetrags des Genehmigten Kapitals 
2005 von bis zu 4 Mio. € auch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen und neue Aktien gegen Bareinlagen an leitende Arbeit-
nehmer mit Führungsverantwortung (Führungskräfte) der Gesellschaft und/oder der mit der 
Gesellschaft verbundenen nachgeordneten Unternehmen auszugeben. Dabei kann auch 
vorgesehen werden, dass die zu leistende Einlage nach Maßgabe des § 204 Abs. 3 AktG 
gedeckt wird. Zu dieser Ergänzung der Ermächtigung für das Genehmigte Kapital 2005 wird 
auf die Ausführungen in Abschnitt V. 2.2 dieses Berichts verwiesen. Die Ergänzung entfällt, 
wenn die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag zu TOP 6 der Einladung zur Haupt-
versammlung am 3. April 2009 ablehnt. In diesem Fall meldet der Vorstand die Satzung oh-
ne die Sätze 3 und 4 des § 4 Abs. 4 zur Eintragung in das Handelsregister an (siehe oben, 
Abschnitt V. 2.2 dieses Berichts.  
 
§ 4 Abs. 5 der Satzung übernimmt wortgleich die Bestimmungen aus § 4 Abs. 4 der Satzung 
der MAN AG zum Bedingten Kapital 2005. Danach ist das Grundkapital bis zu 76.800.000 
Euro, eingeteilt in bis zu 30.000.000 Mio. Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien, be-
dingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durchgeführt, soweit die Inhaber von Wand-
lungs- oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die die MAN SE oder deren Kon-
zerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 3. 
Juni 2005, ergänzt durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007, gegen 
bar ausgegeben haben, von ihrem Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen und 
soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 
sind erstmalig für das Geschäftsjahr der Herausgabe dividendenberechtigt (Bedingtes Kapi-
tal 2005).  
 
Im Zusammenhang mit der Umwandlung wurde § 4 Abs. 6 der Satzung neu aufgenommen 
Dieser regelt den Fall, dass die MAN AG vor dem Umwandlungszeitpunkt, d. h. vor der Ein-
tragung der Umwandlung in das Handelsregister vom Genehmigten Kapital 2005 und/oder 
dem Bedingten Kapital 2005 Gebrauch macht. In diesem Fall reduziert sich der jeweilige 
Ermächtigungsrahmen für die Erhöhung des Grundkapitals gemäß 4 Abs. 4 bzw. Abs. 5 der 
Satzung und erhöhen sich die Grundkapitalziffer sowie die Angaben zur Zahl der Aktien in § 
4 Abs. 1 bzw. Abs. 3 der Satzung entsprechend. Diese Regelung ist notwendig, um einen 
Gleichlauf des Grundkapitals des bedingten und genehmigten Kapitals im Umwandlungs-
zeitpunkt zu gewährleisten.  
 
Hinsichtlich der Fortgeltung der Erklärung des Vorstands der MAN AG vom 24. Mai 2005 zur 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2005 wird auf die Ausführungen in Abschnitt V. 2.2 
dieses Berichts verwiesen. 
 
2.5 Zusammensetzung des Vorstands (§ 5 der Satzung) 
 
Bis auf Absatz 1 entspricht § 5 der Satzung wortgleich § 5 der Satzung der MAN AG. Gemäß 
§ 5 Abs. 1 der Satzung besteht der Vorstand – wie bisher auch bei der MAN AG – aus min-
destens zwei Personen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglie-
der. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 der Satzung werden die Mitglieder des Vorstands vom Auf-
sichtsrat für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren bestellt. Hierdurch wird der Vorgabe des 
Art. 46 Abs. 1 SE-VO zur Festsetzung des Bestellungszeitraums für Vorstände, der nach der 
SE-V sechs Jahre nicht überschreiten darf, durch die Satzung Rechnung getragen. Die 
nunmehr für die MAN SE vorgeschlagene Regelung folgt der bisher für die MAN AG gelten-
den Bestimmung des § 84 Abs. 1 AktG. 
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2.6 Vertretung der Gesellschaft (§ 6 der Satzung) 
 
Die Bestimmungen zur Vertretung der Gesellschaft entsprechen wortgleich denjenigen aus 
§ 6 der Satzung der MAN AG. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder 
durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichts-
rat kann jedoch bestimmen, dass ein Vorstandsmitglied allein zur Vertretung der Gesell-
schaft befugt sein soll. 
 
2.7 Anzahl und Wahl der Aufsichtsratsmitglieder (§ 7 der Satzung) 
 
§ 7 Abs. 1 der Satzung stellt fest, dass der Aufsichtsrat nicht mehr wie bisher bei der MAN 
AG aus 20, sondern aus 16 Mitgliedern besteht und sich aus acht Anteilseignervertretern 
und acht Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. Im Hinblick auf die Größe des Aufsichts-
rats folgt die Satzung damit den Vorgaben des § 17 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 15.1 der Vereinba-
rung mit dem besonderen Verhandlungsgremium (vgl. hierzu auch die Ausführungen oben, 
Abschnitt V. 5.2 a) dieses Berichts).  
 
§ 7 Abs. 2 Satz 1 der Satzung sieht vor, dass die Amtszeit des Aufsichtsrats jeweils fünf Jah-
re beträgt, das Jahr gerechnet jeweils vom Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis 
zum Ende der nächsten. Diese Regelung entspricht wortgleich der bisher geltenden Rege-
lung der MAN AG. Aufgrund der Umwandlung in eine SE und im Hinblick auf § 16.6 der Ver-
einbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium wurde für die erste Amtszeit des Auf-
sichtsrats der MAN eine abweichende Regelung getroffen. § 7 Abs. 2 Satz 2 der Satzung 
sieht vor, dass abweichend von der regulären fünfjährigen Amtszeit die erste Amtszeit des 
Aufsichtsrats bis zur Beendigung der zweiten ordentlichen Hauptversammlung der Gesell-
schaft, die nach Eintragung des Formwechsels im zuständigen Handelsregister des Amtsge-
richts München stattfindet, läuft. § 7 Abs. 3 Satz 1 der Satzung sieht vor, dass die acht An-
teilseignervertreter im Aufsichtsrat von der Hauptversammlung gewählt werden. Dies ent-
spricht der bisherigen Regelung bei der MAN AG. In der MAN AG waren die Arbeitnehmer-
vertreter bisher nach den Bestimmungen des MitbestG 1976 zu wählen. Auf die Wahl der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der MAN SE werden die bisher auf die MAN AG an-
zuwendenden Bestimmungen des MitbestG 1976 durch die Regelungen der Vereinbarungen 
mit dem besonderen Verhandlungsgremium verdrängt. Dementsprechend sieht § 7 Abs. 3 
Satz 2 der Satzung nunmehr vor, dass die acht Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nach 
den Bestimmungen der nach dem SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) geschlossenen Vereinba-
rung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE in der jeweils aktuellen Fassung von 
den Arbeitnehmern in den Aufsichtsrat der SE berufen werden. Die Vereinbarung mit dem 
besonderen Verhandlungsgremium sieht insoweit vor, dass der SE-Betriebsrat die acht Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat der MAN SE wählt und in den Aufsichtsrat entsendet (§§ 
16.2 und 16.3 der Vereinbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium).  
 
§ 7 Abs. 4 der Satzung entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 7 Abs. 3 der 
Satzung der MAN AG zur Wahl von Ersatzmitgliedern der von der Hauptversammlung zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder. 
 
Neu aufgenommen wurde § 7 Abs. 4 Satz 5 der Satzung. Danach nimmt ein in den Auf-
sichtsrat nachrückendes und vorzeitig wieder ausgeschiedenes Ersatzmitglied seinen ur-
sprünglichen Platz in der Reihe der Ersatzmitglieder für die weiteren Aufsichtsratsmitglieder 
wieder ein. Diese neu aufgenommene Regelung dient lediglich der Klarstellung und Verein-
fachung und entspricht den bisher durch den Hauptversammlungsbeschluss regelmäßig ge-
troffenen Festlegungen. § 7 Abs. 4 Satz 6 der Satzung stellt im Übrigen klar, dass im Falle 
des Ausscheidens eines von den Arbeitnehmern berufenen Aufsichtsratsmitglieds vor Ablauf 
seiner Amtszeit an seine Stelle das für diesen Fall nach den Bestimmungen der Vereinba-
rung mit dem besonderen Verhandlungsgremium über die Beteiligung der Arbeitnehmer in 
der SE berufene Ersatzmitglied an seine Stelle tritt. 
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§ 7 Abs. 5 der Satzung, nach dem Ersatzwahlen die Zeit bis zu einer Ergänzungswahl und 
maximal für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds gelten, ent-
spricht wortgleich dem bisherigen § 7 Abs. 4 der Satzung der MAN AG. 
 
2.8 Vorsitz im Aufsichtsrat (§ 8 der Satzung) 
 
§ 8 der Satzung entspricht wortgleich den Bestimmungen des § 8 der Satzung der MAN AG. 
Danach hat der Aufsichtsrat in der ersten Sitzung seiner Amtszeit für deren Dauer aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu wählen. Scheiden während der Amts-
dauer der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter aus, so hat der Aufsichtsrat alsbald eine 
Neuwahl vorzunehmen. Die Wahlen gehen anderen Beschlüssen vor. Gemäß Art. 42 
Satz 2 SE-VO darf zum Aufsichtsratsvorsitzenden allerdings nur ein Vertreter der Anteilseig-
ner gewählt werden. 
 
2.9 Geschäftsordnung, Ausschüsse (§ 9 der Satzung) 
 
§ 9 der Satzung entspricht wortgleich den Bestimmungen des § 9 der Satzung der MAN AG. 
Danach kann der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für sich aufstellen. Der Aufsichtsrat 
kann zudem aus seiner Mitte Aufsichtsratsausschüsse bilden und deren Aufgaben und Be-
fugnisse in einer Geschäftsordnung festsetzen. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können 
– soweit gesetzlich zulässig – auch entscheidende Befugnisse des Aufsichtsrats übertragen 
werden. 
 
2.10 Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats (§ 10 der Satzung) 
 
§ 10 der Satzung enthält im Vergleich zum § 10 der Satzung der MAN AG etliche Neuerun-
gen im Hinblick auf die Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats. § 10 Abs. 1 
der Satzung stellt klar, dass die Einberufung der Sitzung des Aufsichtsrats durch den Vorsit-
zenden – wie bisher – unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen erfolgt. In dringenden Fällen 
kann der Vorsitzende die Frist angemessen verkürzen. Hierdurch soll die Funktionsfähigkeit 
der Aufsichtsratstätigkeit sichergestellt werden. Die Einberufung kann jetzt auch schriftlich, 
per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel er-
folgen.  
 
§ 10 Abs. 2 der Satzung stellt nunmehr klar, dass die Beschlüsse des Aufsichtsrats in der 
Regel in Präsenzsitzungen gefasst werden. Es ist jedoch, vorbehaltlich einer entsprechen-
den Festlegung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zulässig, Sitzungen des Aufsichts-
rats auch in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abzuhalten oder einzelne Aufsichts-
ratsmitglieder im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zuzuschalten und in diesen 
Fällen auch die Beschlussfassung oder Stimmabgabe per Videokonferenz bzw. Videoüber-
tragung oder telefonisch vorzunehmen. Außerhalb von Sitzungen sind die Stimmabgabe 
oder Beschlussfassungen in Textform (schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) oder mittels 
sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel zulässig, wenn der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats dies anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren unverzüglich 
in Textform widerspricht. Ziel dieser Neuregelung ist es, die Arbeit im Aufsichtsrat der SE 
flexibler und damit effizienter gestalten zu können (§ 10 Abs. 2 Satz 3 der Satzung).. 
 
Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats besteht, wie bisher, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt (§ 10 Abs. 3 der Satzung). Beschlüsse des 
Aufsichtsrats bedürfen gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung nach wie vor – soweit nicht gesetz-
lich anderweitig bestimmt – der einfachen Stimmenmehrheit. Klarstellend wurde aufgenom-
men, dass dann, wenn eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit ergibt, die Stim-
me des Vorsitzenden und bei dessen Nichtteilnahme an der Beschlussfassung die Stimme 
des Stellvertreters den Ausschlag gibt (Stichentscheid), sofern dieser ein Anteilseignervertre-
ter ist (§ 10 Abs. 4 der Satzung). Insoweit sind die Vorgaben des Art. 50 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 
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Art. 42 Satz 2 SE-VO gewahrt, nach dem bei einem paritätisch besetzten Organ das Letzt-
entscheidungsrecht bei den Anteilseignern liegen muss. 
 
Ebenso wie bei der MAN AG ist über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates 
eine Niederschrift zu fertigen, die vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist (§ 10 Abs. 5 der 
Satzung). Der Aufsichtsrat ist befugt zu und beschließt über Änderungen der Satzung, die 
nur die Fassung betreffen (§ 10 Abs. Abs. 6 der Satzung). Auch insoweit ergeben sich keine 
Änderungen zu den bisherigen Regelungen in der Satzung der MAN AG. 
 
2.11 Zustimmungserfordernisse (§ 11 der Satzung) 
 
Die Satzung der MAN SE sieht in § 11 Abs. 1 ausdrücklich ein Zustimmungserfordernis des 
Aufsichtsrats für bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands vor. Der Zustimmung des 
Aufsichtsrats bedürfen danach  
 
a) der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen sowie von Betrie-

ben oder Betriebsteilen, wenn der Gegenwert vom Aufsichtsrat festgelegte Wertgren-
zen übersteigt;  

 
b) der Abschluss von Unternehmensverträgen.  
 
§ 11 der Satzung unterwirft nunmehr bestimmte Arten von Geschäften dem Erfordernis der 
Zustimmung durch den Aufsichtsrat und weicht damit von der bisherigen Regelung in § 11 
der Satzung der MAN AG ab. Diese sah bisher lediglich vor, dass der Aufsichtsrat beschlie-
ßen konnte, dass für bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung seine Zustimmung erfor-
derlich ist. Hintergrund ist Art. 48 Abs. 1 SE-VO. Danach sind in der Satzung der SE die Ar-
ten von Geschäften aufzuführen, für die im dualistischen System eine Zustimmung des Auf-
sichtsorgans erforderlich ist. Der nunmehr in § 11 Abs. 1 der Satzung aufgeführte Katalog 
von zustimmungsbedürftigen Arten von Geschäften war bisher bereits in der Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrats der MAN AG enthalten, so dass sich insoweit keine wesentliche Än-
derung ergibt. Die Aufstellung ist allerdings nicht abschließend; der Aufsichtsrat kann gemäß 
§ 11.2 der Satzung beschließen, dass weitere Arten von Geschäften oder bestimmte Maß-
nahmen der Geschäftsführung seiner vorherigen Zustimmung bedürfen. Dies entspricht der 
Regelung des Art. 48 Satz 2 SE-VO i.V.m. § 19 SEAG. 
 
2.12 Vergütung (§ 12 der Satzung) 
 
Die Regelungen zu Vergütungen und Auslagen der Aufsichtsratsmitglieder entspricht wort-
gleich denjenigen der MAN AG. Eine Besonderheit gilt allerdings für den ersten Aufsichtsrat 
der MAN SE. Nach der aktienrechtlichen Gründungsvorschrift des § 113 Abs. 2 AktG gilt für 
ihn nicht die Vergütungsregelung in der Satzung der MAN SE. Über seine Vergütung ent-
scheidet vielmehr die Hauptversammlung der SE. Da sich diese Konsequenz direkt aus dem 
Gesetz ergibt, war eine entsprechende Regelung in der Satzung nicht erforderlich. 
 
2.13 Ort der Hauptversammlung (§ 13 der Satzung) 
 
Wie bei der MAN AG findet auch die Hauptversammlung der MAN SE am Sitz der Gesell-
schaft oder an einem deutschen Wertpapierbörsenplatz statt. 
 
2.14 Einberufung der Hauptversammlung (§ 14 der Satzung) 
 
Wie bei der MAN AG wird auch die Hauptversammlung der MAN SE vom Vorstand oder dem 
Aufsichtsrat der MAN SE einberufen. Anders als bei der MAN AG gilt für die MAN SE jedoch, 
dass die ordentliche Hauptversammlung gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 1 SE-VO innerhalb der 
ersten sechs Monate eines Geschäftsjahres stattzufinden hat. Für die MAN AG bestand 
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nach § 175 Abs.1 Satz 2 AktG eine Frist von acht Monaten. Da die Hauptversammlungen 
der MAN AG in den letzten Jahren jedoch regelmäßig im Mai bzw. im April eines Jahres 
stattgefunden haben, ergeben sich aus dieser gesetzlichen Änderung für die MAN SE fak-
tisch keine Änderungen. § 14 Abs. 2 der Satzung übernimmt die bisherige, in § 14 Abs. 2 der 
Satzung der MAN AG aufgeführte Regelung hinsichtlich der Bekanntmachung der Einladung. 
Danach muss die Bekanntmachung so rechtzeitig erfolgen, dass die gesetzlich festgelegte 
Frist für die Einberufung der Hautversammlung gewahrt wird. 
 
2.15 Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung (§ 15 der Satzung) 
 
Die bisher in § 15 der Satzung der MAN AG aufgeführte Regelung zu den Voraussetzungen 
über die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung wurde wortgleich in die Sat-
zung der MAN SE übernommen. 
 
2.16 Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung (§ 16 der Satzung) 
 
§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung geben wortgleich § 16 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung 
der MAN AG wieder. Danach leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrats die Hauptversamm-
lung. Im Falle seiner Verhinderung wählt der Aufsichtsrat den Versammlungsleiter. Der Ver-
sammlungsleiter bestimmt im Übrigen die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie 
die Art der Abstimmung.  
 
Ende des Jahres 2009 wird voraussichtlich eine tretende Änderung des § 118 AktG durch 
das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie („ARUG“) in kraft treten. Nach dem ARUG 
sollen die bisherigen Absätze 3 und 4 des § 118 AktG neu gefasst werden. Danach kann 
allein die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 Abs. 1 AktG vorsehen oder den 
Vorstand dazu zu ermächtigen, vorzusehen, die Bild- und Tonübertragung der Versammlung 
zuzulassen. Aus diesem Grund ist nunmehr in der Satzung vorgesehen, dass die Hauptver-
sammlung vollständig in Bild und Ton übertragen werden kann, soweit der Versammlungslei-
ter keine andere Anordnung trifft (§ 16 Abs. 3 Satz 1 der Satzung).   
 
Neu in die Satzung aufgenommen wurde zudem § 16 Abs. 4. Danach ist der Versammlungs-
leiter befugt, das Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich angemessen zu beschrän-
ken. Die auch bisher schon für den Versammlungsleiter der Hauptversammlung der MAN AG 
geltende Regelung wurde lediglich zur Klarstellung in die Satzung aufgenommen. 
 
2.17 Stimmrecht (§ 17 der Satzung) 
 
Die Bestimmungen in § 17 der Satzung der MAN AG zum Stimmrecht wurden wortgleich in 
die Satzung der MAN SE übernommen. Danach gewährt jede Stückaktie in der Hauptver-
sammlung eine Stimme, soweit das Stimmrecht nicht durch Gesetz oder Satzung ausge-
schlossen ist. Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Soweit 
nicht im Gesetz besondere Festlegungen zur Vollmachterteilung getroffen sind, bedarf eine 
Vollmacht der schriftlichen Form und diese kann – bei entsprechender Festlegung durch die 
Gesellschaft und nach Maßgabe der näheren Bestimmungen, die mit der Einberufung der 
Hauptversammlung bekanntzumachen sind – auch per Fax oder elektronisch erteilt werden. 
 
2.18 Wahlen (§ 18 der Satzung) 
 
§ 18 der Satzung folgt wortgleich dem § 18 der Satzung der MAN AG. Danach hat, wenn bei 
Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, die engere Wahl zwischen denjeni-
gen stattzufinden, welchen die beiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Ergibt die 
engere Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 
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2.19 Geschäftsjahr (§ 19 der Satzung) 
 
Wie bei der MAN AG ist das Geschäftsjahr der MAN SE das Kalenderjahr. Der bisherige 
Satz 2 des § 19 der Satzung der MAN AG, nachdem die Zeit vom 1. Juli 2000 bis zum 31. 
Dezember 2000 ein Rumpfgeschäftsjahr bildete, war nicht mehr fortzuführen.  
 
2.20 Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts (§ 20 der Satzung) 
 
§ 20 der Satzung folgt wortgleich § 20 der Satzung der MAN AG. Danach hat der Vorstand 
innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den 
Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen und diese Unterlagen zusammen mit 
dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen. Eine Änderung war nicht veranlasst, da Art. 60 
SE-VO insoweit die aktienrechtlichen Vorschriften auf die SE Anwendung finden lässt. 
 
2.21 Verwendung des Jahresüberschusses (§ 21 der Satzung) 
 
Die Regelung zur Verwendung des Jahresüberschusses in § 21 der Satzung folgt wortgleich 
den Bestimmungen des § 21 der Satzung der MAN AG. Demnach sind in eine gesetzliche 
Rücklage Beträge einzustellen, die sich aus dem Aktiengesetz zwingend ergeben. Vorstand 
und Aufsichtsrat können aus dem Jahresüberschuss Beträge in die anderen Rücklagen ein-
stellen, und zwar: 
 
- ohne Rücksicht auf den Stand der anderen Gewinnrücklagen bis zur Hälfte des Jah-

resüberschusses, 
 
- mehr als die Hälfte des Jahresüberschusses, soweit die anderen Gewinnrücklagen 

nicht die Hälfte des Grundkapitals überschreiten und der verbleibende Bilanzgewinn 
nicht vier v.H. des Grundkapitals unterschreitet. 

 
Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so muss die Hälfte des Jahresüber-
schusses in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. 
 
2.22 Feststellung des Jahresabschlusses (§ 22 der Satzung) 
 
Auch bei der MAN SE gilt: Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festges-
tellt. 
 
2.23 Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung zur Rechnungslegung (§ 23 

der Satzung) 
 
§ 23 der Satzung übernimmt die Bestimmungen des § 23 der Satzung der MAN AG, dies mit 
einer Ausnahme: Da gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 1 SE-VO die ordentliche Hauptversammlung 
einer SE binnen sechs Monaten nach Abschluss eines Geschäftsjahres stattzufinden hat, hat 
nunmehr auch die Hauptversammlung der MAN SE alljährlich in den ersten sechs Monaten 
nach Ende des Geschäftsjahres über: 
 
- die Verwendung des Bilanzgewinns, 
- die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
- die Wahl der Abschlussprüfer zu beschließen. 
 
In den vom Gesetz vorgesehenen Sonderfällen beschließt die Hauptversammlung der MAN 
SE auch über die Festlegung des Jahresabschlusses. 
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2.24 Verwendung des Bilanzgewinns (§ 24 der Satzung) 
 
§ 24 der Satzung übernimmt wortgleich die Bestimmungen des § 24 der Satzung der MAN 
AG. Es besteht insbesondere kein Unterschied zwischen der MAN AG und der MAN SE hin-
sichtlich der Dividendenberechtigung der Stammaktionäre und der Vorzugsaktionäre.  
 
2.25 Gewinnverteilung für neue Aktien (§ 25 der Satzung) 
 
Auch bei der MAN SE gilt, das bei einer Erhöhung des Grundkapitals für die neuen Aktien 
eine von den Vorschriften des § 60 Abs. 2 des AktG abweichende Art der Gewinnverteilung 
beschlossen werden kann. 
 
2.26 Amtssprache (§ 26 der Satzung) 
 
§ 26 der Satzung wurde neu zur Klarstellung aufgenommen. Danach wird festgehalten, dass 
Hauptversammlungen und Aufsichtsratssitzungen in deutscher Sprache stattfinden. Es sind 
insbesondere Einladungen, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Vorlagen und Nieder-
schriften in Deutsch zu erstellen bzw. einzureichen, soweit nicht § 15 der Satzung oder sonst 
in der Satzung etwas anderes festgelegt ist. Werden Dolmetscher oder Übersetzungsdienste 
von der Gesellschaft gestellt, so bleibt hinsichtlich Inhalt und/oder Formerfordernissen allein 
die deutsche Fassung maßgeblich.  
 
2.27 Gründungsaufwand (§ 27 der Satzung) 
 
§ 27 der Satzung regelt, dass der Gründungsaufwand in Bezug auf die Umwandlung der 
MAN AG in die MAN SE in Höhe von bis zu 3 Mio. Euro von der Gesellschaft getragen wird. 
 
 
VII. Auswirkung der Umwandlung 
 
1. Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen 
 
1.1 Rechtswirkungen der Umwandlung 
 
Die Umwandlung der MAN AG in die MAN SE wird mit der Eintragung der MAN SE in das 
Handelsregister am Sitz der Gesellschaft wirksam. Die Umwandlung der MAN AG in eine SE 
hat weder die Auflösung der Gesellschaft noch die Gründung einer neuen juristischen Per-
son zur Folge. Vielmehr bleibt aufgrund des Formwechsels die rechtliche und wirtschaftliche 
Identität der Gesellschaft gewahrt (Art. 37 Abs. 2 SE-VO). Eine Vermögensübertragung fin-
det nicht statt. Die Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft besteht aufgrund der Identi-
tät des Rechtsträgers unverändert fort. Durch den Formwechsel ändert sich jedoch die auf 
die Gesellschaft anzuwendende Rechtsordnung. Denn mit dem Wirksamwerden des Form-
wechsels finden die Bestimmungen der SE-VO, des SEAG, des SEBG, der Vereinbarung mit 
dem besonderen Verhandlungsgremium, des MitbestG 1976 soweit nichts anderes in Ver-
einbarung mit dem besonderen Verhandlungsgremium geregelt ist, sowie das deutsche Ak-
tiengesellschaft Anwendung, soweit auf dieses verwiesen wird.  
 
1.2 Dividendenberechtigung 
 
Die Dividendenberechtigung der Aktionäre ändert sich durch die Umwandlung der MAN AG 
in die MAN SE nicht. 
 
1.3 Anteilsverhältnisse bei der MAN SE nach der Umwandlung 
 
Die Anteilsverhältnisse der Aktionäre bleiben durch die Umwandlung in eine SE unverändert. 
Die Stammaktionäre erhalten dieselbe Anzahl Stammaktien, die sie vor Wirksamwerden der 
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Umwandlung an der MAN AG gehalten haben. Die Vorzugsaktionäre erhalten dieselbe An-
zahl von stimmrechtslosen Vorzugsaktien, die sie vor Wirksamwerden der Umwandlung an 
der MAN AG gehalten haben. Der rechnerische Anteil je Stückaktie am Grundkapital bleibt 
so erhalten, wie er unmittelbar vor Wirksamwerden der Umwandlung besteht. 
 
1.4 Deutscher Corporate Governance Kodex 
 
Gemäß § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesell-
schaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des 
elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskom-
mission deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche 
Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Die Erklärungen sind den Aktionären 
dauerhaft zugänglich zu machen. Der deutsche Corporate Governance Kodex, der von Re-
gierungskommission jährlich aktualisiert wird, stellt wesentliche Vorgaben zur Leitung und 
Überwachung (Unternehmensführung) auf und stellt aktienrechtliche Vorschriften dar und 
gibt Empfehlungen und Anregungen. Sowohl die Empfehlungen als auch Anregungen sind 
mangels Gesetzeskraft unverbindlich. Allein die gesetzlichen Vorschriften sind von Unter-
nehmen zwingend anzuwenden. Die börsennotierte Aktiengesellschaft hat jedoch jährlich 
eine Entsprechenserklärung abzugeben, aus der sich ausdrücklich ergibt, ob und von wel-
chen Empfehlungen abgewichen wird. Eine entsprechende Erklärung hat der Vorstand der 
MAN AG zuletzt im Dezember 2008 abgegeben. Sie kann auf der Internetseite der MAN AG 
abgerufen werden. Darin erklären Vorstand und Aufsichtsrat, ob und inwieweit sie von wel-
chen Empfehlungen abweichen.  
 
Die SE-VO enthält keine ausdrückliche Regelung zur Anwendung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex. Über die Gesamtverweisung des Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO ist jedoch 
§ 161 AktG auch auf eine SE anwendbar. Dementsprechend muss auch die MAN SE – wie 
zuvor die MAN AG – jährlich erklären, ob und inwieweit sie den Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex folgt. 
 
2. Bilanzielle Auswirkungen der Umwandlung  
 
Gemäß Art. 37 Abs. 2 SE-VO hat die Umwandlung der MAN AG in eine SE weder die Auflö-
sung der Gesellschaft noch die Gründung einer neuen juristischen Person zur Folge. Die 
rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft bleibt unverändert erhalten. Die Auf-
stellung und sonstige Regelungen, die den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht betreffen, richten sich nach wie vor nach den 
Regeln einer deutschen Aktiengesellschaft. Bilanzielle Auswirkungen hat die Umwandlung 
damit nicht.  
 
3. Steuerliche Auswirkungen der Umwandlung  
 
Aufgrund der identitätswahrenden Umwandlung in eine SE mit Sitz in Deutschland ist die 
Umwandlung nach deutschem Steuerrecht steuerneutral. Künftige Dividendenausschüttun-
gen der MAN SE sowie Veräußerungen von MAN-Aktien haben für Aktionäre der MAN SE 
für Zwecke der deutschen Ertragssteuer grundsätzlich die gleichen steuerlichen Auswirkun-
gen wie die Dividendenausschüttungen und Veräußerungen vor der Umwandlung, es sei 
denn, das jeweils geltende Recht sowie die tatsächlichen Grundlagen ändern sich. Bei der 
Umwandlung der MAN AG in eine SE fällt keine deutsche Kapitalverkehr-, Umsatz-, oder 
Stempelsteuer an.  
 
Aktionären der MAN AG wird empfohlen, im Hinblick auf bei ihnen möglicherweise beste-
hende, steuerlich relevante Besonderheiten ihre steuerlichen Berater zu konsultieren.  
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4. Auswirkungen der Umwandlung auf die Aktien der Gesellschaft und die Bör-
sennotierung 

 
Die Umwandlung der MAN AG in eine SE bewirkt, dass die bisherigen Aktionäre der MAN 
AG mit Wirksamwerden der Umwandlung kraft Gesetz Aktionäre der MAN SE werden. Wie 
bisher werden die Aktien der MAN SE auf den Inhaber lautende Stückaktien sein. Nach der 
Umwandlung werden die Aktienurkunden der Gesellschaft ausgetauscht. Da die Aktien der 
MAN AG über Globalurkunden verbrieft sind, geschieht dies über einen Austausch der Glo-
balurkunden. Effektive Aktienurkunden sind nicht mehr im Umlauf, da sie nach Kraftloserklä-
rung im Jahr 1999 eingezogen wurden.  
 
Die Umwandlung hat keine Auswirkungen auf die Börsenzulassungen und den börsenmäßi-
gen Handel der Aktien der MAN AG. Die Aktionäre der MAN AG können auch nach der Um-
wandlung der MAN AG in eine SE ihre MAN SE-Aktien unverändert an jeder Börse handeln, 
an der die Aktien derzeit zum Handel zugelassen sind. Die Umwandlung hat auch keine 
Auswirkung auf die Einbeziehung der Aktien in Börsen-Indizes. Ebenso wenig ist wegen des 
identitätswahrenden Charakters der Umwandlung eine Neuzulassung der Aktie der MAN SE 
erforderlich. Wegen der Umfirmierung muss allerdings die Notierung umgestellt werden. Die 
mit der Umwandlung verbundenen Änderungen, insbesondere die Satzungsänderung, wird 
die MAN AG gemäß § 30 c WpHG der BaFin und den relevanten Zulassungsstellen mittei-
len. 
 
5. Sonstige Auswirkungen  
 
Gemäß Art. 37 Abs. 9 SE-VO gehen die zum Zeitpunkt der Eintragung aufgrund einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten sowie aufgrund individueller Arbeitsverträge 
oder Arbeitsverhältnisses bestehenden Rechte und Pflichten der umzuwandelnden Gesell-
schaft, also der MAN AG, hinsichtlich der Beschäftigungsbedingungen mit der Eintragung 
der SE auf diese über.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
München, den 20. Februar 2009 
 
MAN Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
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